
 BÜRGERSCHAFT 
DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 20/10116 

20. Wahlperiode 20.12.13 

Große Anfrage 
der Abgeordneten Karin Prien, Robert Heinemann, Dr. Walter Scheuerl,  
Christoph de Vries, Nikolaus Haufler (CDU) und Fraktion vom 27.11.13 

und Antwort des Senats 

Betr.: Wie steht es um das Niveau des Hamburger Abiturs? 

Seit einigen Jahren steigt die Quote der Abiturienten in Hamburg kontinuier-
lich an. Während der Anteil an Schulentlassenen mit dem Abschluss Abitur 
im Jahr 2004/2005 noch 33,4 Prozent betrug, stieg er im Schuljahr 2009/ 
2010 auf 48,4 Prozent und erreichte 2012 bereits 51,7 Prozent. Vor dem Hin-
tergrund der Anstrengungen, die seit dem „Pisaschock“ unternommen wur-
den, um das Hamburger Schulsystem leistungsfähiger zu machen und die 
Bildungsbeteiligung zu erhöhen, ist dieser Anstieg zu begrüßen. Er birgt  
jedoch auch Risiken. Diese Entwicklung gefährdet die Qualität des Hambur-
ger Abiturs; der erste und der mittlere Schulabschluss verlieren ihre Bedeu-
tung für die Ausbildungsberufe im Dualen System. Längst stellen viele Wirt-
schaftsunternehmen nur noch Abiturienten ein. Zugleich beklagen viele Uni-
versitäten das Leistungsniveau der Erstsemester. Die Anzahl der Studienab-
brecher ist stark angestiegen. Vor diesem Hintergrund muss man sich die 
Frage stellen, ob ein derartiger Anstieg der Abiturientenquote, wie er in 
Hamburg und anderen Großstädten zu beobachten ist, nur über eine Verän-
derung der Leistungsansprüche erklärbar ist. Ist das Niveau des Abiturs in 
Hamburg in den vergangenen Jahren gesunken?  

Mit dieser Frage beschäftigt sich auch eine aktuelle Diskussion um die  
Ergebnisse der Hamburger KESS-Studie. So titelte beispielsweise die „FAZ“ 
vom 11. Oktober 2013: „Hamburgs wundersame Abiturientenvermehrung“. 
Der Autor des Artikels, Prof. Dr. Hans Peter Klein, zieht darin die Ergebnisse 
der Hamburger KESS-Studie in Zweifel. Gleichzeitig spricht er anlässlich  
einer Untersuchung der Hamburger Zentralabituraufgaben von 2005 bis 2012 
von einem Niveauverlust. Die Schulbehörde wies die Vorwürfe gegen das 
Hamburger Abitur in ihrer Pressemitteilung vom 17. Oktober 2013 als haltlos 
zurück und wies darauf hin, dass Hamburg bereits in diesem Schuljahr  
gemeinsam mit sechs weiteren Bundesländern gleiche Abituraufgaben in den 
Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch einführen werde.  

Der Versuch, die Abituraufgaben künftig bundesweit vergleichbarer zu ma-
chen, entspricht der Forderung der Universitäten und der Wirtschaft, aber 
auch der Erwartung von Eltern und Schülern. Um eine Nivellierung auf  
unterstem Niveau zu verhindern, sind neben einheitlichen Anforderungen  
jedoch auch unabhängige Qualitätskontrollen sowie vergleichbare Korrektu-
ren notwendig.  

In diesem Zusammenhang fragen wir den Senat: 
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I. Aktuelle Regelungen für das Hamburger Abitur 

A. Abiturprüfungen 

1. Aus der Antwort auf Frage 3. der SKA Drs. 20/9646 geht hervor, dass 
die Schülerinnen und Schüler in Mathematik und Biologie seit 2008 nur 
noch zwei Aufgaben bearbeiten müssen, die eine höhere Modellierungs- 
und Problemlösekompetenz voraussetzen.  

a. Mit welcher Begründung wurde die Anzahl der Aufgaben von drei 
auf zwei reduziert? 

Entscheidend für die Qualität des Abiturs ist nicht die Anzahl, sondern der Schwierig-
keitsgrad der Aufgaben. Die TIMMS (Trends in International Mathematics and Science 
Study)- und PISA-Studien haben deutschen Schülerinnen und Schülern bescheinigt, 
dass sie Defizite haben, wenn es darum geht, einen Realkontext in eine adäquate 
mathematische Bearbeitung zu überführen und geeignete Rechenwege auszuwählen. 
In den nationalen Bildungsstandards sind diese Kompetenzen in den Formulierungen 
der Kompetenz „Mathematisch modellieren“ und der Kompetenz „Probleme mathema-
tisch lösen“ berücksichtigt worden. Die Aufgabenstellungen in den zentralen Prü-
fungsaufgaben wurden entsprechend weiterentwickelt.   

Die höheren Anforderungen durch das mathematische Problemlösen und die notwen-
dige kritische Reflektion des Lösungsweges erfordern einen höheren Zeitbedarf bei 
der Bearbeitung. Vor diesem Hintergrund wurde bei gleichbleibender Gesamtdauer 
der Bearbeitungszeit die Anzahl der Aufgaben in der 18. Legislaturperiode mit der am 
7. Juni 2007 erfolgten Änderung der Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewer-
tung der Leistungen in der Abiturprüfung von drei auf zwei reduziert 
(www.hamburg.de/contentblob/69974/data/bbs-mbl-07-2007.pdf). 

Auch die Aufgabenstellungen in der schriftlichen Abiturprüfung im Fach Biologie wur-
den weiterentwickelt. Es wurden materialgestützte Aufgaben entwickelt, die durch 
Kombination von Textinformationen, Grafiken und Abbildungen im Durchschnitt eine 
deutlich umfangreichere und anspruchsvollere Bearbeitung erforderten als die vorher 
entwickelten Aufgaben. Die Beantwortung dieser Prüfungsaufgaben erfordert eine 
differenziertere Betrachtung und Einordnung in Theorien. Damit verbunden ist eine 
längere Bearbeitungszeit. Vor diesem Hintergrund wurde in der 18. Legislaturperiode 
am 07.06.2007 durch Änderung der Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewertung 
der Leistungen in der Abiturprüfung bei gleichbleibender Gesamtdauer der Bearbei-
tungszeit die Zahl der Aufgaben von drei auf zwei reduziert. 

b. Bitte für beide Fächer anhand einer Beispielaufgabe erläutern, in-
wiefern die Aufgabenstellung seit 2008 „eine höhere Modellierungs- 
und Problemlösekompetenz“ voraussetzt.  

In den Fächern Mathematik und Biologie besteht eine Prüfungsaufgabe gemäß den 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPA) aus mehreren Auf-
gaben, die wiederum durch Teilaufgaben gegliedert sind (Beschlüsse der Kultusminis-
terkonferenz (KMK); Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Mathe-
matik, Beschluss vom 1. Dezember 1989 i.d.F. vom 24. Mai 2002, Seite 13 sowie EPA 
Biologie, Beschluss vom 1. Dezember 1989 i.d.F. vom 5. Februar 2004).  

Für das Fach Mathematik werden als Beispiele eine Aufgabe aus der Prüfungsaufga-
be für das Abitur 2006 im Grundkurs Mathematik (Aufgabe „Dreieck“, siehe Anlage 1) 
und eine Aufgabe aus der Prüfungsaufgabe für das Abitur 2012 auf grundlegendem 
Niveau (Aufgabe „Impfstoff“, siehe Anlage 2) ausgewählt. Im Jahr 2006 erhielten die 
Lehrkräfte sieben Aufgaben und wählten für die Schülerinnen und Schüler drei Aufga-
ben zur Bearbeitung aus. Im Jahr 2012 erhielten die Lehrkräfte sechs Aufgaben und 
wählten für die Schülerinnen und Schüler zwei Aufgaben zur Bearbeitung aus. Die 
Bearbeitungszeit für alle von der Lehrkraft ausgewählten Aufgaben betrug in beiden 
Jahren 240 Minuten. Den Schülerinnen und Schülern standen zur Bearbeitung der 
Beispielaufgabe „Dreieck“ im Jahr 2006 rechnerisch 80 Minuten zur Verfügung und für 
die Beispielaufgabe „Impfstoff“ im Jahr 2012 120 Minuten zur Verfügung. Alle der 
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Lehrkraft für das jeweilige Jahr zur Auswahl vorgelegten Aufgaben sind gleichgewich-
tig in Bezug auf Umfang, Bearbeitungszeit und Gewichtung der Anforderungsniveaus.  

Der Vergleich der Beispielaufgaben verdeutlicht die höhere Komplexität der Beispiel-
aufgabe „Impfstoff“ gegenüber der Beispielaufgabe „Dreieck“ und dass die Beispiel-
aufgabe „Impfstoff“ von den Schülerinnen und Schülern eine höhere Modellierungs- 
und Problemlösekompetenz erfordert als die Aufgabe „Dreieck“.   

Abitur 2006 
Aufgabe „Dreieck“ 

Abitur 2012 
Aufgabe „Impfstoff“ 

Die Aufgabe ist frei von einem 
Kontext. 

Die Aufgabe schildert eine fiktive Realsituation: 
Produktionsplanung und Vermarktung eines 
Impfstoffs. 

Der Aufgabentext nimmt direkt 
Bezug auf mathematische Objek-
te und Verfahren, die aus dem 
Unterricht bekannt und eingeübt 
sind. 

Der Aufgabentext beschreibt die zu ermitteln-
den mathematischen Größen überwiegend 
nicht innermathematisch, sondern benennt sie 
innerhalb des Sachkontextes.  

Der Aufgabentext enthält mathe-
matische Informationen dort, wo 
sie zur Lösung erforderlich sind.  

Der Aufgabentext enthält Informationen und 
Zahlenangaben, die aus einem Sachtext ent-
nommen werden müssen. Teilweise müssen 
zudem Informationen aus vorangegangenen 
Teilaufgabenstellungen weiter genutzt werden, 
um alle zur Lösung erforderlichen Angaben zu 
erhalten.   

Die Schwierigkeit der Aufgabe 
wird im Wesentlichen durch den 
Grad der Komplexität, in der die 
Routineverfahren anzuwenden 
sind, bestimmt. 

Die Schwierigkeit der Aufgabe setzt sich  
zusammen einerseits aus der Komplexität der 
mathematischen Verfahren und andererseits 
aus der Anforderung, die geeigneten Lösungs-
verfahren und die zugrunde liegenden Daten 
auszuwählen und der jeweiligen Aufgabenstel-
lung zuzuordnen. 

Für das Fach Biologie werden als Beispiele eine Aufgabe aus der Prüfungsaufgabe 
Abitur 2005, Grundkurs (Aufgabe „Schwimmblasen und Lungen“, siehe Anlage 3) und 
eine Aufgabe aus der Abiturprüfung 2009, Grundkurs (Aufgabe „Baumläufer“, siehe 
Anlage 4) ausgewählt. Im Jahr 2005 erhielten die Lehrkräfte sechs Aufgaben und 
wählten für die Schülerinnen und Schüler drei Aufgaben zur Bearbeitung aus.  

Im Jahr 2009 erhielten die Lehrkräfte drei Aufgaben und wählten für die Schülerinnen 
und Schüler zwei Aufgaben zur Bearbeitung aus. Die Bearbeitungszeit für alle von der 
Lehrkraft ausgewählten Aufgaben betrug in beiden Jahren 240 Minuten.  

Den Schülerinnen und Schülern standen demnach zur Bearbeitung der Beispielaufga-
be „Schwimmblasen und Lungen“ im Jahr 2005 rechnerisch 80 Minuten zur Verfügung 
und für die Bearbeitung der Beispielaufgabe „Baumläufer“ im Jahr 2009 120 Minuten.  

Alle der Lehrkraft für das jeweilige Jahr zur Auswahl vorgelegten Aufgaben sind 
gleichgewichtig in Bezug auf Umfang, Bearbeitungszeit und Gewichtung der Anforde-
rungsniveaus. 

Der Vergleich der Beispielaufgaben „Schwimmblasen und Lungen“ und „Baumläufer“ 
verdeutlicht die höhere Komplexität der Beispielaufgabe „Baumläufer“ und dass die 
Beispielaufgabe „Baumläufer“ von den Schülerinnen und Schülern eine höhere Prob-
lemlösekompetenz erfordert.  

Abitur 2005 
Aufgabe „Schwimmblasen 

und Lungen“ 

Abitur 2009 
Aufgabe „Baumläufer“ 

Texte und einfache Abbildungen Karten mit Verbreitungsgebieten, Sonogramme 
(grafische Darstellung des Vogelgesangs), Dia-
gramme mit jeweils zwei Grafen und eine Tabel-
le. 
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Abitur 2005 
Aufgabe „Schwimmblasen 

und Lungen“ 

Abitur 2009 
Aufgabe „Baumläufer“ 

Die Informationen der Abbildun-
gen und der Texte müssen zu 
Vorwissen in Beziehung gesetzt 
werden. 

Einarbeitung in bisher unbekannte Darstellungs-
formen (Sonogramme), Kombination von Bild- 
und Tabelleninformationen zur Entwicklung  
einer Argumentationskette.  

2. In der Antwort auf Frage 4. der SKA Drs. 20/9646 heißt es zu den Spra-
chen Englisch, Französisch, Spanisch: „(…) Seit der Abiturprüfung 2011 
werden Inhalt und Sprache mit Hilfe von differenzierten Kriterien in Des-
kriptorentabellen bewertet; inhaltliche und sprachliche Leistung werden 
im Verhältnis 40 : 60 zu einer Gesamtnote zusammengezogen. Ein Feh-
lerquotient wird in Entsprechung zu den Einheitlichen Prüfungsanforde-
rungen in der Abiturprüfung Englisch nicht mehr ausgewiesen.“ 

a. Die Bewertung der sprachlichen Leistung geht mit 60 Prozent in die 
Gesamtnote ein. In welchem Verhältnis stehen Ausdrucksvermögen 
und sprachliche Richtigkeit zueinander?  

Ausdrucksvermögen und sprachliche Richtigkeit werden auf der Grundlage der in den 
Deskriptoren der Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen in 
der Abiturprüfung (siehe www.hamburg.de/bsb/abiturrichtlinien/3600218/ 
abiturrichtlinie-2012.html) angegebenen Kriterien als einheitliche sprachliche Leistung 
bewertet. Dies entspricht der Regelung in den Einheitlichen Prüfungsanforderungen in 
der Abiturprüfung Englisch der KMK, Seite 15: „Inhaltliche und sprachliche Leistung 
sind jeweils als Ganzes zu sehen und zu bewerten“.  

(Siehe http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1989/ 
1989_12_01-EPA-Englisch.pdf).  

Diese Bewertungsgrundsätze gelten gleichlautend für Französisch und Spanisch. 

b. Warum wurde 2008 die Drittelregelung (Ausdrucksvermögen, 
Sprachrichtigkeit und inhaltliche Leistung gehen im Verhältnis  
1 : 1 : 1 in die Gesamtbewertung ein) abgeschafft und dadurch die 
Bedeutung der sprachlichen Leistung im Verhältnis zur inhaltlichen 
Leistung verringert? 

Die Drittelregelung wurde abgeschafft, um die sprachliche Leistung entsprechend der 
KMK-Vorgaben als Ganzes bewerten zu können, siehe auch Antwort zu 2. a. Die 
Neuaufteilung von inhaltlicher und sprachlicher Leistung im Verhältnis von 40 : 60 
berücksichtigt adäquat den Stellenwert der inhaltlichen Leistung bei der Erschließung 
und Verarbeitung komplexer fremdsprachlicher Texte. 

c. Mithilfe von welchen Kriterien wird die sprachliche Richtigkeit bewer-
tet? Warum wird kein Fehlerquotient mehr ausgewiesen? 

Als Bewertungskriterien der sprachlichen Richtigkeit werden in den Deskriptoren-
tabellen (siehe auch Antwort zu 2. a. die Fehlerhäufigkeit in Verbindung mit Verständ-
lichkeit und Lesbarkeit der Texte ausgewiesen. Damit orientiert sich die Bewertung 
der sprachlichen Richtigkeit daran, inwieweit der Schülertext seine kommunikative 
Funktion erfüllt. Dagegen würde der Fehlerquotient diese qualitative Bewertung nivel-
lieren. So gibt es durchaus Texte, die zwar orthografisch betrachtet wenig Fehler auf-
weisen, aber dennoch so unverständlich sind, dass sie ihre kommunikative Funktion 
nicht erfüllen. Der Verzicht auf das gesonderte Ausweisen eines Fehlerquotienten 
steht im Einklang mit den Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung 
Englisch, Französisch und Spanisch. Siehe hierzu Einheitliche Prüfungsanforderun-
gen in der Abiturprüfung Englisch, Seite 16: „Dabei gilt: die Beurteilung der Sprach-
richtigkeit (…) darf sich nicht allein an einem Verhältnis Fehlerzahl : Wortzahl orientie-
ren; vielmehr muss die sprachliche Leistung auch daraufhin beurteilt werden, in wel-
chem Maße die kommunikativen Ziele erreicht werden.“ 
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d. Für die situationssichere Sprachbeherrschung künftiger Abiturienten 
ist ein umfassender aktiver Wortschatz von entscheidender Bedeu-
tung. Seit der Abiturprüfung 2007 ist in Übereinstimmung mit den 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen der Kultusministerkonferenz 
(KMK) in der Abiturprüfung Englisch sowie Französisch und Spa-
nisch neben dem einsprachigen Wörterbuch ein zweisprachiges 
Wörterbuch zugelassen. Warum und auf der Grundlage welcher  
Erkenntnisse hat die zuständige Behörde diese als deutliche  
Erleichterung erscheinende Änderung eingeführt? Wurden seither 
die Auswirkungen auf den aktiven Wortschatz überprüft?  

Wenn nein, warum nicht? 

Einsprachige Wörterbücher unterstützen das Verstehen von Wortzusammenhängen 
im Verwendungskontext der Zielsprache. Zusätzlich werden zweisprachige Wörterbü-
cher zugelassen, um an die authentische Sprachverwendung in der Lebenswirklichkeit 
anzuknüpfen, da auch hochkompetente Sprecherinnen und Sprecher einer Fremd-
sprache in einem zweisprachigen Wörterbuch unbekannte Wörter nachschlagen. 
Kompetenz in der Fremdsprache wird durch die Nutzung eines zweisprachigen Wör-
terbuchs nicht behindert, sondern eher erweitert. Die Auswirkungen auf den aktiven 
Wortschatz der Prüflinge zur situationssicheren Sprachbeherrschung in den Abiturprü-
fungen Englisch, Französisch und Spanisch wurden nicht untersucht, da ein ausge-
prägter aktiver Wortschatz auch bei Verwendung des zweisprachigen Wörterbuchs 
erforderlich ist, um die in der Prüfung zur Verfügung stehende Arbeitszeit effektiv nut-
zen zu können. Im Übrigen wurde die entsprechende Änderung in der 18. Legislatur-
periode unter der damaligen Behördenleitung vorgenommen. 

3. In der Antwort auf Frage 4. der SKA Drs. 20/9646 heißt es zum Fach 
Deutsch: „Seit der Abiturprüfung 2011 werden in Übereinstimmung mit 
den Einheitlichen Prüfungsanforderungen der KMK in der Abiturprüfung 
Deutsch bei erheblichen Verstößen gegen die normsprachliche Korrekt-
heit oder gegen die äußere Form bis zu zwei Notenpunkte (vorher bis zu 
drei) abgezogen.“ 

a. Wie lauten die Vorgaben der KMK konkret? 

Die KMK-Vorgabe betrifft alle Fächer und lautet: „Schwerwiegende und gehäufte Ver-
stöße gegen die sprachliche Richtigkeit oder gegen die äußere Form führen zu einem 
Abzug von bis zu zwei Punkten in einfacher Wertung. Ein Abzug für Verstöße gegen 
die sprachliche Richtigkeit soll nicht erfolgen, wenn diese bereits Gegenstand der 
fachspezifischen Bewertungsvorgaben sind“ (Vereinbarung über die Abiturprüfung der 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II. Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 13. Dezember 1973 i.d.F. vom 6. Juni 2013, § 6 (2), siehe 
www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1973/1973_12_13-Abitur-
Gymn-Oberstufe.pdf). 

b. Wie lautet die fachliche Begründung dafür, dass der normsprachli-
chen Korrektheit seit 2011 weniger Bedeutung beigemessen wird? 

Im Fach Deutsch werden neben inhaltlichen Leistungen immer auch formale Aspekte 
bewertet. Sie gehen in der Regel nach neuerer Definition über die normsprachliche 
Korrektheit im engeren Sinne hinaus und beinhalten weitere formale Kriterien wie 
stilistische Gestaltung, Klarheit des Aufbaus und sprachliche Richtigkeit. Damit die 
formale Korrektheit insgesamt im gleichen Verhältnis zur inhaltlichen Darstellung 
bleibt und kein Übergewicht bekommt, wurde die Begrenzung des möglichen Punkt-
abzugs bei schwerwiegenden und gehäuften Verstößen gegen die sprachliche Rich-
tigkeit den anderen Fächern angepasst. Im entsprechenden KMK-Beschluss heißt es: 
„Darüber hinaus gilt für das Fach Deutsch grundsätzlich, dass sprachliche Ausdrucks-
fähigkeit, stilistische Gestaltung, Klarheit des Aufbaus und sprachliche Richtigkeit 
Lerngegenstand sind. Die Leistungen der Prüflinge auf diesen Gebieten bilden daher 
neben der inhaltlichen Darstellung und Argumentation eine wesentliche Grundlage für 
die Gesamtbewertung der schriftlichen Abiturarbeit“ (Einheitliche Prüfungsanforderun-
gen in der Abiturprüfung Deutsch, Abschnitt 3.5 „Bewertung der Prüfungsleistungen“, 
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Unterpunkt 3.5.1 „Kriterien der Bewertung“, siehe www.kmk.org/fileadmin/ 
veroeffentlichungen_beschluesse/1989/1989_12_01-EPA-Deutsch.pdf.)  

c. Wie beurteilt die zuständige Behörde diese Veränderung? 

Die zuständige Behörde hat die KMK-Regelung in ihre Abiturrichtlinie übernommen, 
weil sie der Ansicht ist, dass in Kombination mit der oben angeführten Bestimmung 
aus den Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPA) Deutsch die 
Relevanz der normsprachlichen Korrektheit für die schriftliche Prüfungsleistung im 
Fach Deutsch angemessen berücksichtigt ist. 

4. Die im Fach Deutsch im Abitur 2013 und 2014 zugrunde liegende Lektü-
re „Räuberhände“ beinhaltet unzählige Wörter der sogenannten Fäkal-
sprache. Gibt es vonseiten der KMK Bestimmungen zu den Anforderun-
gen an abiturrelevante Lektüre?  

Wenn ja, wie sehen diese aus?  

Es gibt vonseiten der KMK keine derartigen Bestimmungen. Der Roman „Räuberhän-
de“ erzählt aus der Perspektive eines Erzählers, der im selben Alter wie die Abiturien-
tinnen und Abiturienten ist. Die Konstruktion einer „authentischen“ Erzählerstimme ist 
eine gängige literarische Technik und damit genauso artifiziell wie beispielsweise 
Werthers Briefe (die ebenfalls verpflichtende Lektüre der Abiturjahrgänge 2013 und 
2014 sind). Im Übrigen sind in Finn-Ole Heinrichs Roman nicht mehr Wörter der „so-
genannten „Fäkalsprache““ enthalten als beispielsweise in Romanen der deutsch-
sprachigen Nobelpreisträger Grass und Jelinek. 

5. Gemäß § 20 APO AH erfolgen mindestens zwei schriftliche Prüfungen, 
darunter eine in einem Kernfach, auf erhöhtem Anforderungsniveau.  
Worin unterscheiden sich die Aufgaben auf grundlegendem von den 
Aufgaben auf erhöhtem Niveau? Bitte an zwei vorgelegten Aufgaben  
belegen. Kommt es vor, dass in der Prüfung auf erhöhtem Anforde-
rungsniveau dieselben Aufgaben bearbeitet werden müssen wie in der 
Prüfung auf grundlegendem Niveau und sich der Unterschied nur auf die 
Anzahl der Aufgaben bezieht?  

Die Unterschiede der Prüfungsanforderungen werden am Beispiel des Kernfaches 
Mathematik für das Abitur 2013 erläutert. Im Fach Mathematik besteht die Prüfungs-
aufgabe auf beiden Niveaus aus jeweils zwei gleichgewichtigen Aufgaben, die wiede-
rum durch mehrere Teilaufgaben gegliedert sind. Die Aufgaben auf erhöhtem Niveau 
unterscheiden sich von den Aufgaben auf grundlegendem Niveau durch die Einbezie-
hung erweiterter mathematischer Inhalte, die in den Schwerpunktsetzungen für das 
jeweilige Abitur ausgewiesen sind, und durch erhöhte Anforderungen bezüglich der 
geforderten Problemlösekompetenz. Ab dem Abitur 2013 wird im Fach Mathematik 
nach Möglichkeit derselbe Aufgabenstamm für beide Niveaus verwendet. Einige Teil-
aufgaben sind identisch oder ähnlich, andere Teilaufgaben sind niveauspezifisch.  

Am Beispiel der Aufgabe „Karpfen“ (siehe Anlage 5 für die Aufgabe auf erhöhtem 
Niveau und Anlage 6 für die Aufgabe auf grundlegendem Niveau) wird der Unter-
schied verdeutlicht. Es kann unter anderem ersehen werden, dass die Aufgabe auf 
erhöhtem Niveau insgesamt weniger Anforderungen im Anforderungsbereich I und 
mehr Anforderungen im Anforderungsbereich II erfordert. Die Teilaufgaben b) bis e) 
sind identisch, die erwarteten Schülerleistungen sind jedoch im grundlegenden Niveau 
insgesamt höher gewichtet und teilweise anderen Anforderungsbereichen zugeordnet. 
Die Teilaufgabe a) ist im erhöhten Niveau umfangreicher. Die Teilaufgaben f) der bei-
den Niveaus sind unterschiedlich. In der Aufgabe zum erhöhten Anforderungsniveau 
bezieht sich die Teilaufgabe f) auf die Inhalte „Eigenwert“ und „Eigenvektor“ aus den 
Schwerpunktsetzungen für das erhöhte Niveau im Abitur 2013. Zudem erfordert diese 
Teilaufgabe höhere Problemlösekompetenz und ein höheres Abstraktionsniveau als 
die Teilaufgabe der Aufgabe für das grundlegende Niveau. Im erhöhten Niveau hat 
diese Teilaufgabe mit 25 von insgesamt 100 Bewertungseinheiten ein höheres Ge-
wicht als im grundlegenden Niveau mit 20 von insgesamt 100 Bewertungseinheiten. 

6. Gemäß Abiturrichtlinie 2010 werden die Aufgaben in den Kernfächern 
vom Amt für Bildung beziehungsweise dem HIBB zentral gestellt. Für 
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den nächsten Abiturjahrgang gilt das gemäß Abiturrichtlinie 2012 für eine 
ganze Reihe von weiteren Fächern (vergleiche § 24, APO AH). 

a. Wer entwickelt die Aufgaben für die zentralen Prüfungen?  

Die Aufgaben werden von Aufgabenentwicklergruppen entwickelt. Die Aufgabenent-
wicklergruppen bestehen in der Regel aus sechs bis acht erfahrenen Fachlehrkräften 
aus Gymnasien, Stadtteilschulen und beruflichen Gymnasien. Jede Aufgabenentwick-
lergruppe wird von einer Koordinatorin beziehungsweise einem Koordinator geleitet. 

b. Durch wen werden die Aufgaben für die zentralen Prüfungen ge-
nehmigt? 

Die Aufgaben werden einer für jedes Fach eingerichteten Fachkommission (Aufga-
benkommission) zur Genehmigung vorgelegt. Die Fachkommission wird aus dem 
Koordinator beziehungsweise der Koordinatorin und je einer Vertreterin beziehungs-
weise einem Vertreter der Schulaufsicht, der Schulleitungen und dem Landesinstitut 
für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) sowie dem Fachreferenten beziehungs-
weise der Fachreferentin aus der Abteilung Gestaltung von Schul- und Unterrichts-
entwicklung der zuständigen Behörde gebildet. Die jeweilige Fachkommission ent-
scheidet über die endgültigen Aufgabensätze und genehmigt sie. 

c. Wer entwickelt die Aufgaben, die nicht zentral von der zuständigen 
Behörde gestellt werden? Von wem werden diese Aufgaben  
genehmigt? 

Gemäß der Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen in der 
Abiturprüfung 2012 erfolgt die Aufgabenstellung in den nicht zentral gestellten Fä-
chern durch das Amt für Bildung beziehungsweise das HIBB auf der Basis der Aufga-
benvorschläge der Schulen. Die Erstellung der Vorschläge liegt in der Verantwortung 
der Fachlehrkraft; sie werden von ihr oder von einer Person, die zur Amtsverschwie-
genheit verpflichtet ist, verfasst und vervielfältigt. Die Aufgabenvorschläge werden 
vom Amt für Bildung beziehungsweise vom HIBB geprüft, gegebenenfalls korrigiert 
beziehungsweise modifiziert. Die dezentral erstellten Aufgaben werden von der 
Schulaufsicht ausgewählt und genehmigt. 

d. Gibt es eine Qualitätskontrolle für alle schriftlichen Abituraufgaben?  

Wenn ja, wie sieht die aus? 

Es werden Qualitätskontrollen für alle schriftlichen Abituraufgaben durchgeführt. Dabei 
durchlaufen die Aufgaben und Erwartungshorizonte mehrere Korrekturphasen und 
werden nach dem Mehraugenprinzip sowohl in den Aufgabenentwicklergruppen als 
auch in den Fachkommissionen wiederholt sowohl auf ihre fachliche Qualität als auch 
auf Übereinstimmung mit der geltenden Abiturrichtlinie und den darin aufgenommenen 
Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPA) der KMK sowie mit 
den Regelungen für die zentralen schriftlichen Prüfungsaufgaben überprüft. Ebenso 
wird bei der Prüfung der dezentral erstellten Aufgabenvorschläge durch die zuständi-
ge Behörde verfahren. Im Prozess der Qualitätssicherung werden Aufgaben überar-
beitet und optimiert, gegebenenfalls auch verworfen und neu erstellt.  

Darüber hinaus werden alle zentral gestellten schriftlichen Aufgaben vom Institut für 
Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ) nach Beendigung der Abiturprü-
fungen evaluiert. Die aufbereiteten Evaluationsergebnisse, unter anderem die Ein-
schätzung der Fachleiterinnen und Fachleiter zur Güte und dem Schwierigkeitsgrad 
der gestellten Prüfungsaufgaben, fließen wiederum in den Aufgabenentwicklungspro-
zess ein und tragen damit zur Qualitätsentwicklung der schriftlichen Aufgaben bei. 

7. Gemäß § 26 Absatz 3 APO AH entscheiden die Prüflinge zu Beginn des 
dritten Semesters, ob sie die mündliche Prüfung im vierten Prüfungsfach 
als Präsentationsprüfung ablegen wollen; ist das profilgebende Fach 
viertes Prüfungsfach, wird die Prüfung immer als Präsentationsprüfung 
durchgeführt. 
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a. Wie häufig haben sich die Schüler im Abiturjahrgang 2012/1013 für 
eine Präsentationsprüfung entschieden? Bitte als absolute Zahl und 
in Prozent angeben. 

b. Wie viele Punkte haben die Schülerinnen und Schüler im Abiturjahr-
gang 2012/2013 im Durchschnitt für die Präsentationsprüfung erhal-
ten? Was war die beste Punktzahl? Was war die schlechteste 
Punktzahl? Wie werden die beiden Teile (Vortrag und Gespräch) 
gewichtet? Wie häufig kam es vor, dass die Differenz zwischen der 
Benotung des Vortrags und der des Gesprächs größer als drei 
Punkte war?  

c. Wie viele Punkte haben die Schülerinnen und Schüler im Abiturjahr-
gang 2012/2013 im Durchschnitt in der mündlichen Prüfung (ohne 
Präsentationsprüfung) erhalten? Was war die beste Punktzahl? Was 
war die schlechteste Punktzahl? 

Da die erfragten Daten von der zuständigen Behörde statistisch nicht erfasst werden, 
wurde eine Schulabfrage an 101 weiterführenden staatlichen allgemeinbildenden 
Schulen durchgeführt. Eine abschließende Qualitätssicherung war in der für die Be-
antwortung einer Parlamentarischen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht mög-
lich. Siehe Anlage 7.  

Eine Gewichtung der einzelnen Prüfungsleistungen wird nicht vorgenommen. Der 
Prüfungsausschuss setzt im Anschluss an die Prüfung die Punktzahl für die in der 
Prüfung insgesamt erbrachten Leistungen fest. Dazu gehören neben dem Vortrag das 
Fachgespräch und die Dokumentation. Im Übrigen siehe Ziffer 6.3. der „Richtlinie für 
die Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen in der Abiturprüfung“ 
(www.hamburg.de/bsb/abiturrichtlinie-2012/). Die Handreichung Präsentationsprüfung 
enthält Hinweise für die Lehrkräfte zur Beurteilung der Präsentationsprüfung, siehe 
li.hamburg.de/contentblob/2818346/data/pdf-die-praesentationsleistung-und-die-
praesentationspruefung-in-der-profiloberstufe.pdf. 

d. In der herkömmlichen mündlichen Prüfung ist der Stoff zweier  
Semester Gegenstand der Prüfung, während das Thema in der Prä-
sentationsprüfung sehr genau eingegrenzt wird. Wie bewertet die 
zuständige Behörde den Schwierigkeitsgrad der Präsentationsprü-
fung im Vergleich zur mündlichen Prüfung? Sind die Ergebnisse aus 
Sicht der Behörde miteinander vergleichbar? 

Auch für die Präsentationsprüfung gilt, dass diese „sich unbeschadet einer erforderli-
chen Schwerpunktbildung auf die Themengebiete mindestens zweier Semester der 
Studienstufe“ gemäß § 26 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife (APO-AH) erstreckt. Der Schwierigkeitsgrad der beiden 
Prüfungsformen richtet sich nach den fachlichen Anforderungen in den jeweiligen 
Bildungsplänen. In der Prüfung selbst werden insofern unterschiedliche Kompetenzen 
erwartet, als in der Präsentationsprüfung eigenständige Recherche und die Aufberei-
tung eines Themas verlangt werden. In der klassischen mündlichen Prüfung wird  
dagegen die Fähigkeit des Schülers beziehungsweise der Schülerin geprüft, sich in 
einer 30-minütigen Vorbereitungszeit auf eine unbekannte Aufgabe einzustellen und 
diese in einer kurzen zusammenhängenden Darstellung zu erläutern. In beiden Prü-
fungsformaten kommt es zu einem Prüfungsgespräch, in dem der Schüler bezie-
hungsweise die Schülerin seine beziehungsweise ihre Kenntnisse unter Beweis stel-
len muss. Die beiden Prüfungsformen sind hinsichtlich der Ergebnisse vergleichbar. 

B. Korrekturverfahren und Bewertung 

8. In der Abiturrichtlinie 2010 war festgelegt, dass die schriftlichen Abitur-
prüfungen mithilfe von zwei voneinander unabhängigen Gutachten  
bewertet wurden. Dabei musste sichergestellt werden, dass die beiden 
Gutachter unterschiedlichen Schulen angehören. Die Prüfungsarbeiten 
wurden unabhängig voneinander bewertet und benotet. Die Abiturrichtli-
nie wurde vom SPD-Senat 2012 dahingehend geändert, dass die schrift-
lichen Abituraufgaben künftig nur noch von der zuständigen Lehrkraft 
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begutachtet und bewertet werden. Eine zweite Fachlehrkraft derselben 
Schule, die die Arbeit durchsieht, kann sich entweder der Bewertung 
durch die für das Fach zuständige Lehrkraft anschließen oder ein ergän-
zendes Gutachten mit Bewertung anfertigen. Es gibt jedoch nicht länger 
zwei voneinander unabhängige Gutachten.  

a. Wie häufig ist es in den Abiturprüfungen der Abiturjahrgänge 
2010/2011, 2011/2012 und 2012/2013 vorgekommen, dass Erst- 
und Zweitgutachten unterschiedliche Noten vorschlugen? Bitte für 
alle Schulen den Wert absolut und in Prozent angeben.  

b. Wie hoch war in den unter a. genannten Fällen jeweils die Differenz 
der im Erstgutachten und im Zweitgutachten erteilten Punktzahlen? 

c. Wie häufig kam es vor, dass die Differenz mehr als drei Punkte be-
trug und ein Drittgutachten veranlasst wurde? Wer wurde in diesen 
Fällen von der Behörde für das Drittgutachten bestimmt? 

Siehe Anlage 8. Die zuständige Behörde beauftragt gemäß § 24 Absatz 4 APO-AH in 
der Regel den Vorsitzenden beziehungsweise die Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses mit dem Drittgutachten. 

d. Wie bewertet die zuständige Behörde die Abschaffung des unab-
hängigen Zweitgutachtens? Welche Gründe haben dazu geführt? 

Da mit der zentralen Aufgabenstellung auch dezidierte Erwartungshorizonte sowie 
klare Vorgaben für die Bewertung der Arbeiten vorgelegt werden, kann nach Auffas-
sung der zuständigen Behörde das Korrekturverfahren gestrafft werden. Es müssen 
nicht mehr zwei voneinander unabhängige vollständige Gutachten erstellt werden. 
Vielmehr reicht nach der Erstellung des Erstgutachtens eine Durchsicht der Arbeit 
durch den Zweitkorrektor beziehungsweise die Zweitkorrektorin aus. Dieser oder die-
se kann sich der Bewertung im Erstgutachten entweder anschließen oder die abwei-
chende Einschätzung in einem das Erstgutachten ergänzenden Gutachten darlegen. 
Soweit in Einzelfragen Einigkeit zwischen den Gutachterinnen und Gutachtern  
besteht, kann auf das Erstgutachten Bezug genommen werden. Auf das unabhängige 
Zweitgutachten konnte auch deshalb verzichtet werden, weil sich bei dem bis 2012 
geltenden Verfahren der externen Zweitkorrektur herausgestellt hatte, dass es nur bei 
durchschnittlich 7 Prozent der Abiturarbeiten zu Abweichungen gekommen ist, die drei 
Punkte und mehr umfassten. Das in Hamburg zur Anwendung kommende Korrektur-
verfahren entspricht der „Vereinbarung über die Abiturprüfung der gymnasialen Ober-
stufe in der Sekundarstufe II“ (gemäß Vereinbarung der Kultusministerkonferenz vom 
07.07.1972 i.d.F. vom 24.10.2008, siehe www.kmk.org/fileadmin/ 
veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_24-Abitur-Gymn-Oberstufe.pdf).  

e. Stimmt die zuständige Behörde der Aussage von Schulpraktikern 
zu, dass die gründliche Korrektur durch zwei Lehrkräfte mit an-
schließender Besprechung eine hohe Bedeutung für die innerschuli-
sche Sicherung von Fachlichkeit und Bewertungssicherheit hat? 

Die zuständige Behörde stimmt dieser Aussage zu. Ein wesentlicher Grund für die 
Veränderung des Verfahrens war die Tatsache, dass durch die Anonymität der Zweit-
korrektur ein Austausch zwischen den Referenten nicht möglich war. Das geänderte 
Verfahren, bei dem die Zweitdurchsicht von einem Fachkollegen beziehungsweise 
einer Fachkollegin derselben Schule durchgeführt wird, ermöglicht es den Lehrkräften, 
über die Prüfungsarbeiten zu sprechen. Dadurch wird eine kollegiale fachliche  
Zusammenarbeit ermöglicht, die sich auch auf den Unterricht und die Bewertungspra-
xis innerhalb der Studienstufe positiv auswirkt und zur Qualitätssicherung und Ver-
gleichbarkeit beiträgt. 

f. Wird es in Zukunft Stichproben geben, für die ein unabhängiges 
Zweitgutachten angefordert wird, um die Vergleichbarkeit der  
Bewertung zwischen verschiedenen Schulen zu prüfen?  

Wenn ja, wie viele? Werden alle Schulen einbezogen?  
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Wenn nein, wie werden die Schulen ausgewählt? Wird es auch  
einen Austausch zwischen Stadtteilschulen und Gymnasien geben? 

In der Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen in der Abitur-
prüfung 2012 wurde festgelegt, dass die zuständige Behörde in einem Stichproben-
verfahren anordnen wird, dass die Zweitkorrektur außerhalb der Schule des Prüflings 
erfolgt. Die externe Zweitdurchsicht in einem Stichprobenverfahren wird im Jahre 
2014 in folgender Weise organisiert: 

Es werden insgesamt 10 Prozent der Abituraufgaben pro Fach in die Stichprobe  
genommen. Dabei werden die Schulformen anteilig berücksichtigt. Die zuständige 
Behörde hat festgelegt, dass die externe Zweitdurchsicht in den neun größten Fä-
chern sowohl im grundlegenden als auch im erhöhten Anforderungsniveau durchge-
führt wird: Deutsch, Englisch, Mathematik, Biologie, Geografie, Geschichte, Politik/ 
Gesellschaft/Wirtschaft (PGW), Physik und Religion. Die Auswahl der Schulen erfolgt 
im Losverfahren. Das Verfahren sieht vor, dass Gymnasien und Stadtteilschulen 
überwiegend gegenseitig die Zweitdurchsicht übernehmen. Alle Gymnasien und 
Stadtteilschulen, bei denen ein Aufnahmeantrag für die Beibehaltung von dezentralen 
Prüfungsaufgaben genehmigt wurde, unterziehen sich in dem Fach, für das die Aus-
nahme genehmigt wurde, einer externen Zweitkorrektur. Das Auswahlverfahren soll 
gewährleisten, dass alle Gymnasien und Stadtteilschulen mit mindestens einem Fach 
beteiligt sind. 

g. Gibt es in den anderen Bundesländern unabhängige Zweitgutach-
ten?  

Wenn ja, wo? Wie sehen die Korrektur- und Bewertungsvorgaben in 
den anderen Bundesländern konkret aus?  

Siehe Anlage 9. Eine von allen Ländern autorisierte aktuellere Fassung liegt auch der 
KMK nicht vor.   

h. Medienberichte geben die Meinung wieder, dass in der Realität die 
Ansprüche bei der Bearbeitung und Korrektur von Abituraufgaben 
zwischen den Schulen und den Schulformen unterschiedlich sind. 
Dadurch entstehen über verschiedene Noten bei vergleichbarer 
Leistung auch Ungerechtigkeiten, zum Beispiel bei der Zulassung 
zu Studienplätzen. Teilt die zuständige Behörde diese Besorgnis?  

Wenn ja, welche konkreten Maßnahmen wird sie ergreifen?  

Wenn nein, welche ihr zur Verfügung stehenden Erhebungen sind 
geeignet, diese Befürchtungen zu zerstreuen?  

Jede Prüfungsaufgabe enthält in den Lehrermaterialien ausführliche Informationen zu 
den Erwartungshorizonten und den Bewertungen. Für jede Aufgabe werden die Anfor-
derungen formuliert, für die Teilaufgaben werden die erwarteten Schülerleistungen 
beschrieben. Das Kapitel schließt mit den Hinweisen zur Bewertung ab, denen zu 
entnehmen ist, welche Kriterien für eine „gute“ und für eine „ausreichende“ Leistung 
erfüllt sein müssen. Die Ergebnisse der bis einschließlich Schuljahr 2012/2013 durch-
geführten externen und anonymen Zweitkorrektur haben die in der Frage geäußerte 
Besorgnis nicht bestätigt.  

C. Prüfungsausschuss 

9. Gemäß §23 APO AH wird für jeden Prüfling und für jedes Prüfungsfach 
ein Prüfungsausschuss gebildet. Wer gehört diesem Ausschuss norma-
lerweise an? Wie häufig kommt es vor, dass dem Prüfungsausschuss 
eine Person angehört, die nicht dem Personalkörper der Schule ange-
hört, an der die Prüfung abgelegt wird? (Bitte exemplarisch für den letz-
ten Abiturjahrgang darstellen.) 

In § 23 Absatz 3 APO-AH ist festgelegt, dass Prüfungsausschüsse in verschiedenen 
Prüfungsteilen unterschiedlich besetzt sein können. Dem Prüfungsausschuss gehören 
in der Regel ein Schulleitungsmitglied als Vorsitzender beziehungsweise als Vorsit-
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zende, die für das Fach zuständige Fachlehrkraft als Referentin beziehungsweise als 
Referent und eine weitere Fachlehrkraft als Korreferent beziehungsweise Korreferen-
tin an. Ansonsten siehe Anlage 10 zur Teilnahme von Personen an mündlichen Prü-
fungen, die nicht dem Personalkörper der Schule angehören. Bei Schulen, die eine 
gemeinsame Oberstufe oder einen engen Kooperationsverbund bilden, wurde von 
einem einheitlichen Personalkörper ausgegangen. Die Anlage zeigt deutlich, dass es 
keine Korrelation zwischen Beanstandungen beziehungsweise zusätzlichen Überprü-
fungen einerseits und externen Ausschussmitgliedern andererseits gibt.  

10. Wie häufig kommt es vor, dass die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses eine Entscheidung des Ausschusses für fehlerhaft hält und 
folglich die Entscheidung der oder des Prüfungsbeauftragten einholt? 
(Bitte exemplarisch für den letzten Abiturjahrgang darstellen.) 

Da die erfragten Daten von der zuständigen Behörde statistisch nicht erfasst werden, 
wurde eine Schulabfrage an 101 weiterführenden staatlichen allgemeinbildenden 
Schulen durchgeführt. Eine abschließende Qualitätssicherung war in der für die  
Beantwortung einer Parlamentarischen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht 
möglich. Siehe Anlage 10. 

11. Gemäß §22 APO AH bestellt die zuständige Behörde für jede Schule  
eine Prüfungsbeauftragte oder einen Prüfungsbeauftragten, die oder der 
für die Einhaltung der Prüfungsbestimmungen und die einheitliche und 
vergleichbare Bewertung der Prüfungsleistungen sorgt. Wer wird für die-
se Aufgabe in der Regel benannt? Wie häufig kommt es vor, dass die 
Prüfungsbeauftragten ihr Recht nutzen und um Einsicht in die schriftli-
chen Prüfungen bitten?  

Mit der Funktion des beziehungsweise der Prüfungsbeauftragten wird in der Regel der 
Schulleiter beziehungsweise die Schulleiterin oder der Oberstufenabteilungsleiter 
beziehungsweise die Oberstufenabteilungsleiterin beauftragt. Die Prüfungsbeauftrag-
ten nutzen ihr Recht in der Regel stichprobenartig. 33 Prüfungsbeauftragte haben 
angegeben, dass sie ihr Recht regelhaft nutzen. Im Übrigen siehe Anlage 10. 

D. Abiturergebnisse 

12. Wie viele Schülerinnen und Schüler fielen in den Abiturprüfungen des 
Schuljahres 2012/2013 durch (bitte aufschlüsseln nach Schulform: staat-
liche Gymnasien, nicht staatliche Gymnasien, staatliche Stadtteilschulen 
und nicht staatliche Stadtteilschulen)? 

Siehe Anlage 11. 

13. Welchen Notendurchschnitt haben die Schülerinnen und Schüler in den 
Abiturprüfungen des Schuljahres 2012/2013 erreicht (bitte aufschlüsseln 
nach Schulform – staatliche Gymnasien, nicht staatliche Gymnasien, 
staatliche Stadtteilschulen und nicht staatliche Stadtteilschulen – und 
Schule)? 

Siehe Anlage 12. 

II. Künftige Regelungen für das Hamburger Abitur 

14. Für die Abiturprüfung 2014 wird die Zahl der Fächer mit zentral gestell-
ten Aufgaben ausgedehnt.  

a. Wer hat die Schwerpunktthemen für das Abitur 2014 festgelegt? 

Die Schwerpunktthemen für das Abitur 2014 wurden vom Amt für Bildung auf der 
Grundlage der durch die jeweilige Fachkommission genehmigten Vorschläge festge-
legt. 

b. Wer entwickelt die Aufgaben für die zentralen Prüfungen? 

Siehe Antwort zu 6. 
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c. Nach welchen Qualitätsstandards werden die schriftlichen Abiturprü-
fungen in den Profilfächern der einzelnen Schulen entwickelt?  

Die schriftlichen Prüfungsaufgaben für die zum Profilbereich gehörenden Fächer wer-
den nach den in der Richtlinie für die Aufgabenstellung und Bewertung der Leistungen 
in der Abiturprüfung formulierten Qualitätsstandards entwickelt (siehe   
www.hamburg.de/bsb/abiturrichtlinien/3600218/abiturrichtlinie-2012.html). 

d. An wie vielen Schulen ist der Profilbereich nicht rechtzeitig vor  
Beginn des Schuljahres 2012/2013 auf die zentrale Aufgabenstel-
lung ausgerichtet worden und wie viele und welche Schulen haben 
demzufolge Anträge gestellt, dass die schriftlichen Prüfungsaufga-
ben in den Schuljahren 2013/2014 und 2014/2015 in den jeweils  
betroffenen Fächern des Profilbereichs, die nicht Kernfächer sind, 
durch die Schule gestellt werden? Wurden alle Anträge von der  
zuständigen Behörde genehmigt?  

Wenn nein, welche nicht und aus welchem Grund? 

Acht Schulen (Abendgymnasium Vor dem Holstentor, Alexander-von-Humboldt-Gym-
nasium, Gymnasium Allee, Gymnasium Klosterschule, Erich-Kästner-Schule, Max-
Brauer-Schule, Oberstufenverbund Bergedorf, Stadtteilschule Winterhude) haben 
Anträge auf Ausnahmegenehmigungen generell oder in einzelnen Fächern gestellt. 
Bei zwei Schulen (Gymnasium Klosterschule und Oberstufenverbund Bergedorf) wur-
de der Antrag abgelehnt.  

Bei dem Gymnasium Klosterschule ließ sich aus dem Schulcurriculum erkennen, dass 
ausreichende Lernzeiten für die Schwerpunktthemen verfügbar sind. Der Profilplan 
musste von der Schule lediglich angepasst werden.   

Der Oberstufenverbund Bergedorf begründete seinen Antrag mit fächerübergreifen-
dem und projektorientiertem Unterricht. Diese Form der Unterrichtsorganisation wird 
jedoch von vielen gymnasialen Oberstufen angeboten und weicht nicht von der Regel 
ab. 

e. Die Prüfungsaufgaben werden so gestellt, dass sie Leistungen in 
drei unterschiedlichen Anforderungsbereichen betreffen. Wie lassen 
sich die drei unterschiedlichen Anforderungsbereiche beschreiben? 
In welchem Zahlenverhältnis stehen die Aufgaben aus den drei  
Anforderungsbereichen zueinander? Bitte exemplarisch für alle An-
forderungsbereiche eine Beispielaufgabe aus den Fächern Mathe-
matik, Deutsch und Geschichte vorlegen.  

Die drei Anforderungsbereiche sind in der Richtlinie für die Aufgabenstellung und  
Bewertung der Leistungen in der Abiturprüfung für die einzelnen Fächer detailliert 
beschrieben (siehe www.hamburg.de/bsb/abiturrichtlinien/3600218/abiturrichtlinie-
2012.html, Fachteile, Kapitel „Fachspezifische Beschreibung der Anforderungsberei-
che“). Auf welche Anforderungsbereiche sich eine Aufgabenstellung beziehungsweise 
Teilaufgabe bezieht, geht aus den verwendeten Operatoren hervor, die den jeweiligen 
Anforderungsbereichen zugeordnet sind (siehe Abiturrichtlinie, Fachteile). 

Es gibt keine Vorgaben, wie viele Teilaufgaben den Anforderungsbereichen zugeord-
net sind. Grundsätzlich gilt für Aufgaben in der Abiturprüfung, dass sie Anforderungen 
in allen drei Bereichen stellen. Zur Gewichtung der Anforderungsbereiche werden in 
der Richtlinie die folgenden, aus den Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abi-
turprüfung übernommenen Angaben gemacht: In den Fremdsprachen sowie den  
Fächern Bildende Kunst, Theater, Religion, Geografie, Geschichte und Sport liegt das 
Schwergewicht der zu erbringenden Prüfungsleistungen im Anforderungsbereich II; 
daneben werden die Anforderungsbereiche I und III berücksichtigt. Im Fach Latein 
wird darüber hinaus differenziert: Die Übersetzung stellt überwiegend Anforderungen 
im Bereich II bis III. Die Interpretation stellt überwiegend Anforderungen a) im Kurs mit 
grundlegendem Niveau und dem der neu aufgenommenen zweiten Fremdsprache in 
den Anforderungsbereichen I und II, b) im Kurs mit erhöhtem Niveau im Anforde-
rungsbereich II. 
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Für Mathematik, Informatik und die Naturwissenschaften sowie für Musik ist ebenso 
festgelegt, dass die Prüfungsaufgabe dann ein angemessenes Niveau erreicht, wenn 
das Schwergewicht der zu erbringenden Leistungen im Anforderungsbereich II liegt 
und daneben die Anforderungsbereiche I und III berücksichtigt werden. Des Weiteren 
ist der Anforderungsbereich I in nicht geringerem beziehungsweise höherem Maße als 
Anforderungsbereich III zu berücksichtigen.  

In den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern Politik/Gesellschaft/Wirtschaft, Philo-
sophie, Psychologie, Pädagogik, Recht, Wirtschaft liegt das Schwergewicht der zu 
erbringenden Prüfungsleistungen im Anforderungsbereich II. 

Für das Fach Deutsch ist abweichend von den zuvor genannten Fächern geregelt, 
dass Prüfungsleistungen „nicht ausschließlich im Bereich der Wiedergabe von Kennt-
nissen (Anforderungsbereich I) liegen dürfen, wenn eine ausreichende Leistung  
erreicht werden soll. Befriedigende und bessere Bewertungen setzen Leistungen mit 
Schwerpunkt in den Anforderungsbereichen II und III voraus“ (vergleiche 
www.hamburg.de/contentblob/3600244/data/ar-deutsch.pdf, Seite 5).  

Das Verhältnis der Teilaufgaben zu den Anforderungsbereichen kann exemplarisch 
anhand der Hinweise und Beispiele zu den zentralen schriftlichen Prüfungsaufgaben 
nachvollzogen werden. Siehe für die Fächer, Mathematik, Deutsch und Geschichte: 

li.hamburg.de/contentblob/3901972/data/2013-03-27-mathematik-abitur.pdf, 
li.hamburg.de/contentblob/4070966/data/2013-08-01-deutsch-abitur.pdf, 
li.hamburg.de/contentblob/3861182/data/2013-01-29-geschichte-abitur.pdf.  

15. Anteile der schriftlichen Abiturprüfungen in Deutsch, Mathematik und 
Englisch werden im Abitur 2014 mit den Aufgaben in Bayern, Sachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ab-
gestimmt.  

a. Wer entwickelt die gemeinsamen Aufgaben? 

Die gemeinsamen Aufgaben beziehungsweise Aufgabenteile, die Bestandteile der 
Hamburger Abiturprüfungsaufgaben sind, werden von Expertenkommissionen in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch entwickelt. Einer Expertenkommission 
gehören je zwei Vertreter beziehungsweise Vertreterinnen aus den sechs beteiligten 
Ländern an. Es handelt sich dabei im Falle Hamburgs um zwei erfahrene Lehrkräfte 
der allgemeinbildenden oder beruflichen Gymnasien.  

b. Gibt es eine Qualitätskontrolle für die Aufgaben? Wie sieht die aus? 
Durch wen werden die Aufgaben genehmigt? 

Die Qualitätskontrolle erfolgt zunächst in den Expertengruppen selbst. Durch die  
Beteiligung von Fachleuten aus sechs Ländern ist gewährleistet, dass die Aufgaben 
beziehungsweise Aufgabenteile besonders sorgfältig begutachtet werden.  

Im Anschluss werden die Aufgaben beziehungsweise Aufgabenteile der Steuergruppe 
zur Genehmigung vorgelegt. Die Steuergruppe besteht aus den Grundsatzreferenten 
gymnasiale Oberstufe der beteiligten Länder.  

Die Genehmigung der Aufgaben erfolgt durch das Amt für Bildung. In jedem der betei-
ligten Länder wird die länderübergreifende Aufgabe oder der länderübergreifende 
Aufgabenteil in die landeseigenen Prüfungsaufgaben integriert.   

c. Wie erfolgt die Abstimmung zwischen den Ländern? 

Die Steuergruppe „Länderübergreifendes Abitur“ trifft sich seit April 2011 dreimal im 
Jahr, um den Prozess der Entwicklung gemeinsamer Aufgaben abzustimmen. Die 
Expertengruppen Deutsch, Englisch und Mathematik organisieren regelmäßige zwei-
tägige Treffen der Teilnehmer beziehungsweise Teilnehmerinnen aus allen sechs 
Ländern. Für Deutsch hat das Land Bayern, für Englisch das Land Mecklenburg-
Vorpommern und für Mathematik das Land Sachsen die Koordination übernommen. 

d. Wie wird eine vergleichbare Bewertung der Aufgaben sichergestellt?  
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Die vergleichbare Bewertung wird durch den in allen sechs Ländern angewandten 
Erwartungshorizont und die Hinweise zur Bewertung sichergestellt. Im Übrigen siehe 
die Antwort zu 8. h. und Drs. 20/3975. 

16. Gemäß den Regelungen für die zentralen schriftlichen Prüfungsaufga-
ben im Abitur 2014 sollen die Prüfungen künftig erst im April/Mai stattfin-
den und nicht wie bisher schon im Januar/Februar. 

a. Wie viel Zeit steht für die Erstkorrektur der schriftlichen Prüfungs-
aufgaben zur Verfügung? Wie viel Zeit steht für die Zweitkorrektur 
zur Verfügung? 

Für die Fächer und Kurse, die in der Stichprobe der externen Zweitdurchsicht  
(10 Prozent der Klausuren) sind, stehen jeweils sechs Unterrichtstage für die Erstkor-
rektur und sechs Unterrichtstage für die Zweitkorrektur zur Verfügung. 

Für die Fächer (Biologie, Informatik, Physik, Chemie, Sport), die am ersten Tag  
(23. April 2014) schriftlich geprüft werden, stehen 25 Unterrichtstage für die Erstkor-
rektur und die Zweitdurchsicht zur Verfügung. 

Für die Fächer (Religion, Philosophie), die am 8. Mai 2014 schriftlich geprüft werden, 
stehen 19 Unterrichtstage für die Erstkorrektur und die Zweitdurchsicht zur Verfügung. 

Für das Fach (Latein), das am letzten Tag (15. Mai 2014) schriftlich geprüft wird, ste-
hen 14 Unterrichtstage für die Erstkorrektur und die Zweitdurchsicht zur Verfügung. 

Für die Fächer, die an anderen Tagen schriftlich geprüft werden, stehen entsprechend 
weniger oder mehr Unterrichtstage zur Verfügung. Die Schulen legen die Zeitspannen 
für die Korrekturphasen innerhalb des Zeitrahmens individuell fest. 

b. Wie viele WAZ stehen den Schulen für die Korrektur der Abiturprü-
fungen zur Verfügung? Bitte getrennt für Erst- und Zweitkorrektur  
erläutern.  

Das Arbeitszeitmodell von 2003 und die darauf fußende Lehrerarbeitszeitverordnung 
sehen in der Jahresarbeitszeit aller Lehrkräfte für den Unterricht in der Studienstufe 
einen Anteil von 12 Prozent bis 16 Prozent (je nach Kursstundenzahl) für die zeitliche 
Bewältigung der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen vor. Dabei wird nicht 
zwischen Referent beziehungsweise Referentin und Korreferent beziehungsweise 
Korreferentin unterschieden, ebenso wenig wird die Anzahl der Prüflinge berücksich-
tigt. 

So ist beispielsweise die benötigte Jahresarbeitszeit für einen zweistündigen Kurs auf 
146 Stunden geschätzt worden, wovon 24 Stunden für die Bearbeitung der Abiturprü-
fungen vorgesehen sind.  

Da die Studienstufe zwei Jahre dauert, stehen also für diesen Kurs insgesamt 48 
Stunden für die Bearbeitung der Abiturprüfungen zur Verfügung. 

Bei der Berechnung der Lehrerarbeitszeit für die Studienstufe wurde auch berücksich-
tigt, dass durch die Abiturprüfungen der Unterricht insgesamt vier Wochen kürzer war 
als in den anderen Schuljahren. 

Darum wird in den beiden Jahren der Studienstufe von durchschnittlich 36 Unter-
richtswochen statt der normalen 38 Wochen ausgegangen. 

Darüber hinaus gestattet es die zuständige Behörde, Lehrkräfte in der Korrekturphase 
vom Unterricht freizustellen.  

c. Werden Unterrichtsstunden aufgrund der Korrektur der Abiturprü-
fungen 2014 ausfallen?  

Wenn ja, wie viele?  

Wenn nein, warum nicht? 

Die Schulen wurden frühzeitig am 4. Juni 2012 auf der Abteilungsleitungskonferenz 
für die Oberstufe über die veränderten Termine für die schriftlichen Prüfungen und 
den Korrekturablauf informiert. Die Prüfungstermine erstrecken sich über einen Zeit-
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raum vom 23. April 2014 bis zum 15. Mai 2014, sodass die hohen Korrekturbelastun-
gen nicht gleichzeitig erfolgen. Da der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler des 
vierten Semesters mit Beginn der schriftlichen Prüfungen endet, stehen diese Unter-
richtsstunden sowie die schulischen Vertretungs- und Organisationsmittel (VOrM-
Mittel) zur Verfügung, um Vertretungen während der Prüfungszeit zu organisieren. 
Insofern ist davon auszugehen, dass ein Unterrichtsausfall weitgehend vermieden 
werden kann. Das neue Verfahren wird die Zahl der effektiv genutzten Unterrichts-
stunden eher verbessern. Zwar ist es denkbar, dass Schulen aufgrund der kürzeren 
Korrekturphase Lehrkräfte etwas öfter als bisher vom Unterricht befreien. Hier ent-
scheiden die Schulen selbst und organisieren im Rahmen ihrer VOrM-Mittel Vertre-
tungsunterricht. Umgekehrt aber findet im vierten Semester aufgrund der späteren 
Prüfungstermine wesentlich länger als bisher der reguläre und von Prüfungen nicht 
gestörte Unterricht statt. 

17. Am 8./9. März 2012 hat die KMK die Erstellung eines Pools mit Abitur-
aufgaben beschlossen. Dieser soll ab dem Schuljahr 2016/2017 allen 
Bundesländern zur Verfügung gestellt werden.  

a. Wer entwickelt die Aufgaben für diesen Pool? Sind alle Länder an 
der Entwicklung beteiligt?  

Der Prozess der Erstellung eines Pools mit Abituraufgaben für die Abiturprüfung 2017 
hat im Herbst 2013 mit der Konstituierung einer Arbeitsgruppe (AG) Abiturkommission 
begonnen, der die Direktorin des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen 
(IQB), Frau Professor Dr. Stanat, die Leiterin der AG Gymnasiale Oberstufe (Unter-
ausschuss des Schulausschusses der KMK), Frau Dr. Kindervater, die Fachkoordina-
toren Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch sowie die 16 Ländervertreter 
angehören. Aufgabe dieser Kommission ist es, den Prozess der Aufgabenentwicklung 
zu koordinieren.  

b. Wird es in diesem Pool Aufgabenstellungen verschiedener An-
spruchsniveaus geben? Werden die Aufgabenstellungen insbeson-
dere in Hinblick auf Breite und Vertiefung des verfügbaren Fachwis-
sens und der Fachkompetenzen vergleichbare Anforderungen an 
die Prüflinge stellen?  

Die Erstellung des Aufgabenpools dient der Implementierung der Bildungsstandards 
für die allgemeine Hochschulreife.  

Insofern werden Aufgabenstellungen auf grundlegendem und erhöhtem Anforde-
rungsniveau verfügbar sein. Maßstab für die Aufgaben sind die in den Bildungsstan-
dards formulierten Anforderungen. 

c. Gibt es eine Qualitätskontrolle für die Aufgaben?  

Wenn ja, durch wen? Auf welchen Maßstäben basiert die Qualitäts-
kontrolle? 

Eine Qualitätskontrolle erfolgt durch die Aufgabenbewertungskommissionen, die beim 
IQB gebildet werden. Diesen Kommissionen gehören erfahrene von den jeweiligen 
Ländern beauftragte Fachlehrkräfte an. Maßstab für die Qualitätskontrolle sind die 
Bildungsstandards. 

d. Sind alle Länder verpflichtet, sich für die Abiturprüfung 2017 aus 
dem zentralen Pool an Aufgaben zu bedienen?  

Wenn nein, gibt es Länder, die bereits angekündigt haben, dass sie 
sich nicht daraus bedienen werden? Welche Länder und aus wel-
chem Grund?  

Siehe hierzu Drs. 20/9647. Bisher hat kein Land von der einvernehmlichen Beschluss-
fassung Abstand genommen.  

e. Wird Hamburg die Einleitungstexte, Aufgaben und Bewertungsmaß-
stäbe ohne Veränderung aus dem Pool übernehmen? 
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Da Umstände der Bereitstellung der Aufgaben und das Verfahren der Übernahme von 
Prüfungsaufgaben in einzelnen Ländern noch nicht festgelegt wurden, kann die zu-
ständige Behörde hierzu noch keine Einschätzung abgeben. Im Übrigen siehe die 
Antwort zu 17. d.  

f. Wie wird sichergestellt, dass die Aufgaben in den verschiedenen 
Bundesländern vergleichbar bewertet werden? 

Vergleiche die Antwort zu 15. d. Die Bedingungen des länderübergreifenden Abiturs 
2014 gelten entsprechend auch für die Verwendung von Aufgaben aus dem Pool. 

g. Stimmt die zuständige Behörde der Aussage zu, dass zentral vorge-
legte Aufgaben nicht verlässlich geheim gehalten werden können? 
Sollten sie den Schulen daher als Übungsaufgaben und der Öffent-
lichkeit als Beleg für die hohen Ansprüche des Hamburger Abiturs 
zur Verfügung gestellt werden? 

Die Geheimhaltung der zentral vorgelegten Prüfungsaufgaben war in den Jahren seit 
Einführung 2005 in jedem Fall sichergestellt.  

Im Übrigen veröffentlicht die zuständige Behörde Musteraufgaben, die die Ansprüche 
verdeutlichen und die den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern zu 
Übungszwecken zur Verfügung gestellt werden. Für die länderübergreifenden Abitur-
aufgaben beziehungsweise Aufgabenteile werden auf der Seite 
www.hamburg.de/musteraufg/ Beispiele bereitgehalten. 

18. Am 18.10.2012 hat die KMK zudem Bildungsstandards für das Abitur 
verabschiedet, an denen sich die Aufgaben in den Abiturprüfungen aus-
richten müssen.  

a. Wer war an der Entwicklung der Bildungsstandards für das Abitur 
beteiligt?  

Die Bildungsstandards für das Abitur in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch 
und Französisch wurden vom IQB in Zusammenarbeit mit Fachexpertinnen und Fach-
experten der Länder, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den relevanten 
fachdidaktischen Bereichen sowie in enger Abstimmung mit einer von der KMK einge-
setzten Steuerungsgruppe erstellt, siehe http://www.kmk.org/fileadmin/ 
veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Deutsch-
Abi.pdf. 

b. Gab es eine Qualitätskontrolle für die Bildungsstandards?  

Wenn ja, wie sah die aus? 

Die Qualität der Bildungsstandards wurde durch den vom IQB gesteuerten Entwick-
lungsprozess sowie durch den Prozess der Verabschiedung durch die Gremien der 
KMK kontrolliert. 

c. Sind alle Länder verpflichtet, sich ab dem Schuljahr 2016/2017 an 
den Bildungsstandards zu orientieren?  

Siehe Drs. 20/9647. Alle Länder haben sich verpflichtet, ihre jeweiligen Bildungspläne 
an die Bildungsstandards anzupassen und die Abiturprüfung ab dem Schuljahr 2016/ 
2017 an den Bildungsstandards auszurichten.  

d. Gibt es eine Kontrollinstanz?  

Wenn ja, wer kontrolliert, ob sich die Aufgaben in der Abiturprüfung 
an den Bildungsstandards orientieren? 

Das IQB richtet einen Aufgabenpool ein, für den Aufgaben von Aufgabenentwickler-
gruppen, bestehend aus Lehrkräften der Länder, entwickelt werden. Diese und weite-
re von den Ländern entwickelte und für den Pool zur Verfügung gestellte Aufgaben 
werden von Expertengruppen darauf hin überprüft, ob sie den Anforderungen der 
Bildungsstandards entsprechen. Hierzu wird das IQB gemeinsam mit den Ländern 
Kriterien und Verfahrensregelungen zur Einreichung von Abiturprüfungsaufgaben 
durch die Länder sowie zur Auswahl der eingereichten Abiturprüfungsaufgaben entwi-



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/10116 

 17 

ckeln. Diese Kriterien sollen, abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln und 
soweit erforderlich, empirisch erprobt und optimiert werden, siehe 
www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2013/2013-10-
10_Konzeption_Implementation_Bildungsstandards-AHR.pdf.  

III. KESS 13 

19. Bisher liegt nur eine Kurzfassung der KESS-13-Studie vor. Wann wird 
die Langfassung vorliegen?  

20. Wann wird die Langfassung der KESS-13-Studie veröffentlicht? 

21. Wann wird die Langfassung der KESS-13-Studie den Abgeordneten des 
Schulausschusses zur Verfügung gestellt? 

Eine Veröffentlichung der Langfassung der KESS-13-Studie ist nach den bisherigen 
Planungen für das 1. Quartal 2014 vorgesehen. Mit der Veröffentlichung steht sie 
auch allen Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft zur Verfügung.  
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Schule Anzahl Schülerinnen 

und Schüler (SuS) 
Präsentationsprüfung 

in % Punkte 
Ø 

Beste 
Punkt-
zahl 

Schlech-
teste 

Punktzahl 

Punktzahl Ø 
mündliche 
Prüfung 

Beste 
Punkt-
zahl 

Schlechteste 
Punktzahl 

Abendgymnasium St. Georg 56 87,5 9 15 3 7 12 2 
Abendgymnasium Vor dem Holstentor* - - - - - - - - 
Albert-Schweitzer-Gymnasium 61 75,3 10,5 15 3 11,3 15 4 
Albrecht-Thaer-Gymnasium 52 88 8,9 15 2 11,5 15 6 
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 44 64,7 10,1 15 4 9,5 15 3 
Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 92 62,6 9,8 15 2 10,8 15 1 
Charlotte-Paulsen-Gymnasium 64 69 9,3 15 2 7,1 15 4 
Christianeum 94 84 11,2 15 1 11 15 5 
Emilie-Wüstenfeld-Gymnasuim 83 77 10 15 2 9 15 4 
Erich-Kästner-Schule 97 94 9 15 1 11 15 6 
Friedrich-Ebert-Gymnasium 35 52 9,9 15 2 9,9 15 3 
Fritz-Schumacher-Schule 72 90 8,1 14 1 8,2 13 3 
Gelehrtenschule des Johanneums 63 98,6 10,5 15 2 15 15 15 
Goethe-Gymnasium 68 96 8,5 15 1 10 11 9 
Goethe-Schule-Harburg 146 98,7 9,7 15 2 5,5 8 3 
Gretel-Bergmann-Schule 41 100 6,9 15 2 - - - 
Gymnasium Allee 74 98,6 9,4 15 2 8 8 8 
Gymnasium Allermöhe 79 97,5 8,8 15 2 7,5 9 6 
Gymnasium Alstertal 38 66 10 15 4 8,2 14 1 
Gymnasium Altona 74 96 10 15 3 7 9 4 
Gymnasium Blankenese 63 86 9,9 15 1 8,3 14 6 
Gymnasium Bondenwald 76 24,8 9,6 15 2 9,9 15 5 
Gymnasium Bornbrook 102 97 9,8 15 2 4,7 10 2 
Gymnasium Buckhorn 117 97,5 10 15 2 14 14 13 
Gymnasium Corveystraße 63 88 10,2 15 4 12,4 15 8 
Gymnasium Dörpsweg 54 83 9,2 15 1 8,8 14 2 
Gymnasium Eppendorf 85 90,6 10,4 15 2 9,1 15 2 
Gymnasium Farmsen 67 92 9,7 15 4 9,1 13 3 
Gymnasium Finkenwerder 37 86 10 15 5 10 13 8 
Gymnasium Grootmoor 136 77,9 10,7 15 1 9,7 15 2 
Gymnasium Hamm 82 100 7,5 15 1 - - - 
Gymnasium Heidberg 72 81 9,2 15 1 8,8 14 2 
Gymnasium Hochrad 77 87,5 9,7 15 2 7,2 13 1 
Gymnasium Hummelsbüttel 38 100 10,5 15 3 - - - 
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Schule 
Anzahl Schülerinnen 
und Schüler (SuS) 

Präsentationsprüfung 
in % Punkte 

Ø 

Beste 
Punkt-
zahl 

Schlech-
teste 

Punktzahl 

Punktzahl Ø 
mündliche 
Prüfung 

Beste 
Punkt-
zahl 

Schlechteste 
Punktzahl 

Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer 71 96 9 15 1 12 15 7 
Gymnasium Klosterschule 96 96 9 15 1 13 15 11 
Gymnasium Lerchenfeld 30 52 10 15 4 9 15 3 
Gymnasium Lohbrügge 110 85,9 9,9 15 1 9,4 15 2 
Gymnasium Marienthal 62 97 7,9 15 2 12,5 13 12 
Gymnasium Meiendorf 39 90,7 9,51 15 3 10,3 15 7 
Gymnasium Oberalster 73 91,3 10,4 15 3 10,4 15 6 
Gymnasium Ohlstedt 69 81,2 9,5 15 1 9,8 15 1 
Gymnasium Ohmoor 10 12,6 10,5 15 2 9,1 15 2 
Gymnasium Oldenfelde 68 97,1 10,3 15 4 7 9 5 
Gymnasium Osterbek 49 86 9,3 15 4 9,8 15 2 
Gymnasium Othmarschen 85 94,5 10,3 15 0 7,5 12 4 
Gymnasium Rahlstedt 72 86,7 9,2 15 1 9,2 13 4 
Gymnasium Rissen  45 90 9,2 15 1 9,8 14 5 
Gymnasium Süderelbe 86 79,6 9,4 15 2 8,4 15 2 
Gyula Trebitsch Schule Tonndorf 62 98,4 8,9 14 2 13 13 13 
Hansa-Gymnasium Bergedorf 9 13 9,7 15 2 10,3 15 7 
Hansa-Kolleg 45 91,8 8,4 15 2 10,3 15 5 
Heilwig-Gymnasium  55 100 9,6 15 2 - - - 
Heinrich-Heine-Gymnasium 65 90 10 15 2 9 15 1 
Heinrich-Hertz-Schule 93 97,9 8,9 15 2 7 12 2 
Heisenberg-Gymnasium 35 48 9,3 14 3 8,6 15 2 
Helene-Lange-Gymnasium 110 96 12 15 3 11 14 7 
Helmut-Schmidt-Gymnasium  37 97 8,7 15 3 12 12 12 
Ida Ehre Schule 87 96 10,4 15 4 6 12 4 
Immanuel-Kant-Gymnasium 8 10 10,1 15 2 11 15 5 
Irena-Sendler-Schule 88 89,7 8,8 15 3 10,8 15 6 
Johannes-Brahms-Gymnasium 59 87 12,6 15 3 8 14 3 
Julius-Leber-Schule 134 98,5 9 15 1 11 13 9 
Kurt-Körber-Gymnasium 46 100 8,2 14 2 - - - 
Kurt-Tucholsky-Schule 54 62,1 7,2 15 0 6,2 13 0 
Lessing-Stadtteilschule 82 85,4 7,9 14 1 9 15 3 
Lise-Meitner-Gymnasium 32 86 8,5 15 1 10 14 7 
Luisen-Gymnasium Bergedorf 86 98 9,5 15 1 11,5 14 9 
Margaretha-Rothe-Gymnasium 52 95 9 15 3 11 11 10 
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Schule 
Anzahl Schülerinnen 
und Schüler (SuS) 

Präsentationsprüfung 
in % Punkte 

Ø 

Beste 
Punkt-
zahl 

Schlech-
teste 

Punktzahl 

Punktzahl Ø 
mündliche 
Prüfung 

Beste 
Punkt-
zahl 

Schlechteste 
Punktzahl 

Marion-Döhnhoff-Gymnasium 65 93 11,2 15 3 9,8 15 4 
Matthias-Claudius-Gymnasium 86 74,1 9 15 1 7,5 14 1 
Max-Brauer-Schule 45 93,8 9,5 15 2 12 13 10 
Nelson-Mandela-Schule im Stadtteil Kirchdorf 70 90 7,9 15 0 7,4 13 1 
Otto-Hahn-Schule  148 95 8 15 1 8 13 4 
Stadtteilschule Alter Teichweg 61 96 8,9 15 1 7 8 6 
Stadtteilschule am Hafen 17 100 11 15 7  -  -  - 
Stadtteilschule Am Heidberg 19 95 7,6 12 3 7 7 7 
Stadtteilschule Bahrenfeld 4 13 8 10 7 8 15 3 
Stadtteilschule Barmbek 138 96 7,5 15 0 9 14 4 
Stadtteilschule Bergedorf 101 98 9 15 1 8 9 7 
Stadtteilschule Bergstedt 17 25,2 10,6 15 4 9,2 15 3 
Stadtteilschule Blankenese 116 90 9,3 14 3 9,2 13 5 
Stadtteilschule Bramfeld 12 84,6 6,8 12 2 9 11 7 
Stadtteilschule Eidelstedt 50 98 9,5 15 3 11 11 11 
Stadtteilschule Finkenwerder 33 97 8 14 2 4 4 4 
Stadtteilschule Fischbek/Falkenberg 52 100 8,5 15 2 - - - 
Stadtteilschule Hamburg-Mitte 80 98,7 7,6 14 0 10 10 10 
Stadtteilschule Helmuth Hübener 56 96,6 8,5 15 1 5,5 6 5 
Stadtteilschule Horn 79 96 9,6 15 2 10 12 6 
Stadtteilschule Lohbrügge 43 100 8,8 15 2 - - - 
Stadtteilschule Mümmelmannsberg 40 100 8 15 1 - - - 
Stadtteilschule Niendorf 50 92,6 10 14 2 7 11 3 
Stadtteilschule Öjendorf 10 100 7,5 15 3 - - - 
Stadtteilschule Poppenbüttel 50 100 10 14 2 - - - 
Stadtteilschule Richard-Linde-Weg 11 91,7 7,7 13 2 7 7 7 
Stadtteilschule Stellingen 68 100 7,9 15 0 - - - 
Stadtteilschule Süderelbe 33 100 9,7 15 2 - - - 
Stadtteilschule-Walddörfer 71 66 10 15 3 8 15 2 
Stadtteilschule Winterhude 48 100 11,1 15 3 - - - 
Walddörfer-Gymnasium 80 80 9,9 15 1 9,8 15 2 
Wilhelm-Gymnasium 49 100 10,6 15 3 - - - 
* Die Prüfungen der Abiturrichtlinie 2012 finden am Abendgymnasium Vor dem Holstentor erstmalig im Dezember 2013 statt. 
Quelle: Schulabfrage (Stand: 04.12.2013)         
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Anzahl zentraler schriftlicher Prüfungen an Allgemeinbildenden Schulen mit Anzahl und Anteil der Differenz zwischen Erstkorrektur (EK) und Zweitkorrektur 
(ZK) pro Schule, mit der durchschnittlichen Abweichung zwischen Erst- und Zweitkorrektur und mit Anzahl und Anteil der Drittkorrektur 

Schule1 

schriftliche zentrale Prü-
fungen 

Differenz zwischen Erst- und Zweitkor-
rektur 

durchschnittliche Abwei-
chung bei vorhandener 

Differenz zwischen EK und 
ZK in Punkten 

Anzahl und Anteil Drittkorrektur                                  
(Abweichung > 3 Punkte) 

Anzahl Anz. Anteil 
in % Anz. Anteil 

in % Anz. Anteil 
in %   Anz. Anteil 

in % Anz. Anteil 
in % Anz. Anteil 

in % 
2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 

Albert-Schweitzer-
Gymnasium 149 146 148 116 77,9 106 72,6 100 67,6 1,8 2,0 1,6 11 7,4 11 7,5 6 4,1 

Albrecht-Thaer-
Gymnasium 95 83 82 77 81,1 57 68,7 56 68,3 1,8 1,9 1,7 5 5,3 3 3,6 3 3,7 

Alexander-von-
Humboldt-
Gymnasium 

114 127 139 88 77,2 98 77,2 101 72,7 2,1 1,8 1,9 13 11,4 8 6,3 8 5,8 

Carl-von-Ossietz-
ky-Gymnasium 258 263 175 189 73,3 195 74,1 143 81,7 1,8 1,8 2,0 16 6,2 17 6,5 16 9,1 

Charlotte-Paulsen-
Gymnasium 136 n.v.2 76 98 72,1 n.v. n.v. 53 69,7 1,8 n.v. 2,1 5 3,7 n.v. n.v. 9 11,8 

Christianeum n.v. 249 200 n.v. n.v. 185 74,3 155 77,5 n.v. 2,2 1,9 n.v. n.v. 35 14,1 20 10,0 
Eimsbüttler  
Modell, Oberstu-
fenhaus 

360 269 335 252 70,0 187 69,5 250 74,6 1,5 1,7 1,8 9 2,5 9 3,3 28 8,4 

Emilie-Wüstenfeld-
Gymnasium 177 156 144 128 72,3 115 73,7 103 71,5 1,7 1,5 1,8 5 2,8 3 1,9 10 6,9 

Erich-Kästner-StS 118 121 97 84 71,2 96 79,3 72 74,2 1,8 2,0 1,7 3 2,5 12 9,9 4 4,1 
Friedrich-Ebert-
Gymnasium 142 161 128 99 69,7 115 71,4 99 77,3 1,7 1,9 1,7 6 4,2 12 7,5 4 3,1 

Fritz-Schumacher-
Schule 129 117 105 104 80,6 99 84,6 91 86,7 1,6 2,3 2,4 7 5,4 16 13,7 12 11,4 

Gelehrtenschule 
des Johanneums 138 93 142 90 65,2 74 79,6 97 68,3 1,7 1,9 1,7 3 2,2 5 5,4 7 4,9 

Goethe-
Gymnasium 118 137 n.v. 91 77,1 98 71,5 n.v. n.v. 1,8 1,9 n.v. 8 6,8 11 8,0 n.v. n.v. 

Gretel-Bergmann-
Schule 58 60 73 48 82,8 46 76,7 59 80,8 2,1 1,7 1,9 9 15,5 3 5,0 2 2,7 

Gymnasium Allee 131 145 119 98 74,8 116 80,0 103 86,6 1,9 2,6 2,3 11 8,4 30 20,7 21 17,6 

A
nlage 8 



 

 

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Ham
burg – 20. W

ahlperiode 
Drucksache 20/10116 

 

51 

 

Schule1 

schriftliche zentrale Prü-
fungen 

Differenz zwischen Erst- und Zweitkor-
rektur 

durchschnittliche Abwei-
chung bei vorhandener 

Differenz zwischen EK und 
ZK in Punkten 

Anzahl und Anteil Drittkorrektur                                  
(Abweichung > 3 Punkte) 

Anzahl Anz. Anteil 
in % Anz. Anteil 

in % Anz. Anteil 
in %   Anz. Anteil 

in % Anz. Anteil 
in % Anz. Anteil 

in % 
2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 

Gymnasium 
Allermöhe 102 118 133 75 73,5 85 72,0 98 73,7 1,8 1,5 1,6 7 6,9 3 2,5 5 3,8 

Gymnasium  
Alstertal 105 76 95 80 76,2 55 72,4 67 70,5 1,9 1,7 1,7 8 7,6 3 3,9 4 4,2 

Gymnasium Altona 133 144 131 101 75,9 121 84,0 107 81,7 1,8 2,5 2,4 8 6,0 27 18,8 19 14,5 
Gymnasium Blan-
kenese 140 139 116 112 80,0 111 79,9 95 81,9 1,7 2,1 1,7 6 4,3 18 12,9 4 3,4 

Gymnasium 
Bondenwald 166 146 102 129 77,7 101 69,2 82 80,4 1,7 1,9 1,8 7 4,2 9 6,2 4 3,9 

Gymnasium Born-
brook 152 189 156 105 69,1 155 82,0 116 74,4 1,7 1,9 2,0 8 5,3 15 7,9 13 8,3 

Gymnasium 
Buckhorn 233 164 171 164 70,4 116 70,7 110 64,3 1,9 1,8 1,8 12 5,2 12 7,3 9 5,3 

Gymnasium 
Corveystraße 114 108 125 78 68,4 78 72,2 100 80,0 1,6 1,7 1,7 3 2,6 5 4,6 7 5,6 

Gymnasium 
Dörpsweg 110 114 96 86 78,2 92 80,7 74 77,1 1,8 2,6 1,8 9 8,2 28 24,6 4 4,2 

Gymnasium  
Eppendorf 167 184 136 133 79,6 149 81,0 103 75,7 1,7 1,8 1,8 5 3,0 8 4,3 9 6,6 

Gymnasium Farm-
sen 155 132 149 121 78,1 106 80,3 105 70,5 2,2 2,0 1,9 18 11,6 15 11,4 10 6,7 

Gymnasium Fin-
kenwerder 96 67 147 74 77,1 48 71,6 112 76,2 1,7 1,9 2,0 0 0,0 4 6,0 14 9,5 

Gymnasium 
Grootmoor 232 265 264 165 71,1 182 68,7 167 63,3 1,7 1,5 1,8 16 6,9 7 2,6 14 5,3 

Gymnasium 
Hamm 133 104 103 105 78,9 87 83,7 86 83,5 2,4 2,2 2,3 15 11,3 13 12,5 15 14,6 

Gymnasium Heid-
berg 158 203 130 115 72,8 130 64,0 92 70,8 1,6 1,6 1,7 2 1,3 3 1,5 1 0,8 

Gymnasium Hoch-
rad 164 149 184 130 79,3 115 77,2 145 78,8 2,2 2,1 1,9 18 11,0 15 10,1 8 4,3 
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Schule1 

schriftliche zentrale Prü-
fungen 

Differenz zwischen Erst- und Zweitkor-
rektur 

durchschnittliche Abwei-
chung bei vorhandener 

Differenz zwischen EK und 
ZK in Punkten 

Anzahl und Anteil Drittkorrektur                                  
(Abweichung > 3 Punkte) 

Anzahl Anz. Anteil 
in % Anz. Anteil 

in % Anz. Anteil 
in %   Anz. Anteil 

in % Anz. Anteil 
in % Anz. Anteil 

in % 
2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 

Gymnasium 
Hummelsbüttel 77 97 83 61 79,2 71 73,2 69 83,1 1,7 2,2 2,0 4 5,2 14 14,4 8 9,6 

Helmut-Schmidt-
Gymnasium/Gym-
nasium Kirchdorf/ 
Wilhelmsburg 

77 110 103 58 75,3 73 66,4 76 73,8 2,5 2,4 2,4 10 13,0 4 3,6 16 15,5 

Gymnasium Klos-
terschule 165 154 145 129 78,2 111 72,1 116 80,0 2,0 1,7 2,0 14 8,5 7 4,5 17 11,7 

Gymnasium Ler-
chenfeld 93 68 115 70 75,3 50 73,5 92 80,0 1,7 2,1 2,0 3 3,2 6 8,8 9 7,8 

Gymnasium Loh-
brügge 237 n.v. 262 183 77,2 n.v. n.v. 198 75,6 2,3 n.v. 1,7 32 13,5 n.v. n.v. 12 4,6 

Gymnasium  
Marienthal 128 75 114 101 78,9 58 77,3 78 68,4 1,8 2,2 2,0 7 5,5 7 9,3 9 7,9 

Gymnasium 
Meiendorf 83 99 105 61 73,5 73 73,7 76 72,4 1,6 1,6 1,9 2 2,4 2 2,0 11 10,5 

Gymnasium Ober-
alster 152 166 118 109 71,7 114 68,7 96 81,4 1,8 1,8 1,9 9 5,9 9 5,4 8 6,8 

Gymnasium 
Ohlstedt 151 123 115 125 82,8 93 75,6 87 75,7 2,0 2,3 1,8 12 7,9 16 13,0 5 4,3 

Gymnasium 
Ohmoor 149 176 207 107 71,8 127 72,2 152 73,4 1,8 1,6 1,9 10 6,7 4 2,3 12 5,8 

Gymnasium 
Oldenfelde 141 156 193 100 70,9 125 80,1 141 73,1 1,7 1,7 1,9 4 2,8 8 5,1 11 5,7 

Gymnasium 
Osterbek 88 90 59 69 78,4 65 72,2 45 76,3 2,0 2,1 1,4 7 8,0 9 10,0 1 1,7 

Gymnasium Oth-
marschen 165 175 88 127 77,0 136 77,7 71 80,7 2,0 1,7 2,0 10 6,1 12 6,9 9 10,2 

Gymnasium 
Rahlstedt 159 128 124 115 72,3 97 75,8 96 77,4 1,7 2,1 2,0 8 5,0 11 8,6 9 7,3 
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Schule1 

schriftliche zentrale Prü-
fungen 

Differenz zwischen Erst- und Zweitkor-
rektur 

durchschnittliche Abwei-
chung bei vorhandener 

Differenz zwischen EK und 
ZK in Punkten 

Anzahl und Anteil Drittkorrektur                                  
(Abweichung > 3 Punkte) 

Anzahl Anz. Anteil 
in % Anz. Anteil 

in % Anz. Anteil 
in %   Anz. Anteil 

in % Anz. Anteil 
in % Anz. Anteil 

in % 
2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 

Gymnasium Ris-
sen 96 95 104 71 74,0 73 76,8 80 76,9 1,7 1,6 2,3 3 3,1 3 3,2 17 16,3 

Gymnasium  
Süderelbe 186 141 154 137 73,7 109 77,3 127 82,5 1,7 2,0 2,1 10 5,4 15 10,6 20 13,0 

Gyula Trebitsch 
Schule Tonndorf 101 69 40 79 78,2 47 68,1 29 72,5 1,9 1,5 1,7 3 3,0 0 0,0 0 0,0 

Hansa-Gymna-
sium Bergedorf 118 112 149 84 71,2 83 74,1 103 69,1 1,9 2,0 2,0 10 8,5 14 12,5 12 8,1 

Hansa-Kolleg 118 71 69 84 71,2 58 81,7 51 73,9 1,9 1,9 1,7 10 8,5 5 7,0 3 4,3 
Heilwig-
Gymnasium 99 166 153 72 72,7 125 75,3 112 73,2 1,8 2,0 1,8 3 3,0 12 7,2 5 3,3 

Heinrich-Heine-
Gymnasium 136 125 98 102 75,0 100 80,0 71 72,4 2,1 2,2 1,7 13 9,6 12 9,6 2 2,0 

Heinrich-Hertz-
Schule 177 197 272 140 79,1 159 80,7 214 78,7 1,7 1,8 2,0 10 5,6 14 7,1 20 7,4 

Heisenberg-
Gymnasium 137 126 63 100 73,0 89 70,6 48 76,2 2,0 1,7 2,0 13 9,5 5 4,0 7 11,1 

Helmut Hübener 
StS 139 103 104 108 77,7 75 72,8 81 77,9 1,8 1,9 2,2 8 5,8 7 6,8 14 13,5 

Ida-Ehre-Schule 130 149 134 95 73,1 110 73,8 98 73,1 1,6 1,9 2,1 2 1,5 12 8,1 11 8,2 
Immanuel-Kant-
Gymnasium 99 108 99 78 78,8 80 74,1 82 82,8 1,9 1,9 2,4 8 8,1 9 8,3 17 17,2 

Irena-Sendler-
Schule 157 167 123 120 76,4 134 80,2 94 76,4 2,1 2,2 2,0 15 9,6 21 12,6 9 7,3 

Johannes-Brahms-
Gymnasium 124 101 68 87 70,2 84 83,2 47 69,1 1,8 1,9 1,4 6 4,8 6 5,9 1 1,5 

Julius-Leber-
Schule 183 232 157 135 73,8 173 74,6 125 79,6 1,9 2,4 1,8 14 7,7 35 15,1 7 4,5 

Kurt-Körber-
Gymnasium 105 70 89 83 79,0 56 80,0 76 85,4 2,0 2,2 2,3 12 11,4 8 11,4 14 15,7 
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Schule1 

schriftliche zentrale Prü-
fungen 

Differenz zwischen Erst- und Zweitkor-
rektur 

durchschnittliche Abwei-
chung bei vorhandener 

Differenz zwischen EK und 
ZK in Punkten 

Anzahl und Anteil Drittkorrektur                                  
(Abweichung > 3 Punkte) 

Anzahl Anz. Anteil 
in % Anz. Anteil 

in % Anz. Anteil 
in %   Anz. Anteil 

in % Anz. Anteil 
in % Anz. Anteil 

in % 
2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 

Kurt-Tucholsky-
Gymnasium/ 
Schule 

134 138 187 99 73,9 106 76,8 152 81,3 1,9 2 1,9 7 5,2 12 8,7 11 5,9 

Lessing-StS, Les-
sing-Oberstufe 127 145 125 102 80,3 107 73,8 103 82,4 2,2 1,9 1,9 19 15,0 10 6,9 10 8,0 

Lise-Meitner-
Gymnasium 62 63 83 51 82,3 52 82,5 67 80,7 2,0 4,0 2,0 2 3,2 13 20,6 7 8,4 

Luisen-Gymna-
sium Bergedorf 162 181 178 102 63,0 125 69,1 121 68,0 1,7 1,8 2,1 5 3,1 8 4,4 18 10,1 

Margaretha-Rothe-
Gymnasium 97 63 95 71 73,2 41 65,1 62 65,3 1,8 1,6 1,7 3 3,1 2 3,2 3 3,2 

Marion-Dönhoff- 
Gymnasium 121 104 139 86 71,1 77 74,0 109 78,4 1,7 1,8 2,1 5 4,1 4 3,8 13 9,4 

Matthias-Claudius-
Gymnasium 179 119 175 127 70,9 86 72,3 123 70,3 1,9 1,7 1,9 14 7,8 4 3,4 11 6,3 

Max-Brauer-
Schule 86 128 136 63 73,3 102 79,7 94 69,1 1,7 1,8 2,2 6 7,0 11 8,6 13 9,6 

Nelson-Mandela 
Schule 130 89 86 100 76,9 70 78,7 72 83,7 2,3 2,0 2,1 10 7,7 10 11,2 9 10,5 

Otto-Hahn-Schule 230 185 120 200 87,0 144 77,8 102 85,0 2,2 2,0 2,0 17 7,4 12 6,5 7 5,8 
Staatliche Abend-
schule St. Georg 113 135 104 90 79,6 105 77,8 81 77,9 2,1 1,8 2,0 12 10,6 7 5,2 8 7,7 

StS Alter Teich-
weg 77 74 42 63 81,8 65 87,8 29 69,0 2,0 2,2 1,6 7 9,1 11 14,9 0 0,0 

StS am Hafen 19 n.v. n.v. 17 89,5 n.v. n.v. n.v. n.v. 2,4 n.v. n.v. 2 10,5 n.v. n.v. n.v. n.v. 
StS Bahrenfeld 38 n.v. n.v. 30 78,9 n.v. n.v. n.v. n.v. 2,4 n.v. n.v. 7 18,4 n.v. n.v. n.v. n.v. 
StS Barmbek, 
Emil-Krause-Gym-
nasiale Oberstufe 

277 253 244 190 68,6 174 68,8 181 74,2 1,7 1,7 1,7 10 3,6 12 4,7 13 5,3 

StS Bergedorf 190 255 247 148 77,9 187 73,3 181 73,3 2,1 2,0 2,0 20 10,5 17 6,7 27 10,9 
StS Bergstedt 116 n.v. n.v. 95 81,9 n.v. n.v. n.v. n.v. 1,7 n.v. n.v. 6 5,2 n.v. n.v. n.v. n.v. 
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Schule1 
schriftliche zentrale Prü-

fungen 
Differenz zwischen Erst- und Zweitkor-

rektur 

durchschnittliche Abwei-
chung bei vorhandener 

Differenz zwischen EK und 
ZK in Punkten 

Anzahl und Anteil Drittkorrektur                                  
(Abweichung > 3 Punkte) 

Anzahl Anz. Anteil 
in % Anz. Anteil 

in % Anz. Anteil 
in %   Anz. Anteil 

in % Anz. Anteil 
in % Anz. Anteil 

in % 
2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 2012/13 2011/12 2010/11 

StS Blankenese 151 170 140 118 78,1 133 78,2 118 84,3 2,1 2,1 2,0 14 9,3 20 11,8 16 11,4 
StS Bramfelder 
Dorfplatz/Hegholt 18 n.v. n.v. 12 66,7 n.v. n.v. n.v. n.v. 1,7 n.v. n.v. 1 5,6 n.v. n.v. n.v. n.v. 

StS Eidelstedt 73 n.v. n.v. 52 71,2 n.v. n.v. n.v. n.v. 2,0 n.v. n.v. 6 8,2 n.v. n.v. n.v. n.v. 
StS Finkenwerder 96 66 n.v. 74 77,1 57 86,4 n.v. n.v. 1,7 1,6 n.v. 0 0,0 2 3,0 n.v. n.v. 
StS Fischbeck 72 n.v. n.v. 52 72,2 n.v. n.v. n.v. n.v. 1,8 n.v. n.v. 2 2,8 n.v. n.v. n.v. n.v. 
StS Hamburg-
Mitte, Lohmühlen-
Gymnasium 

109 137 152 90 82,6 112 81,8 120 78,9 2,7 2,2 2,1 25 22,9 18 13,1 19 12,5 

StS Harburg 211 286 182 165 78,2 231 80,8 145 79,7 2,2 2,0 2,3 33 15,6 27 9,4 31 17,0 
StS Horn 92 131 85 67 72,8 99 75,6 67 78,8 2,3 2,2 2,0 10 10,9 17 13,0 7 8,2 
StS Lohbrügge 72 24 n.v. 57 79,2 18 75,0 n.v. n.v. 2,2 1,6 n.v. 9 12,5 1 4,2 n.v. n.v. 
StS Mümmel-
mannsberg 59 67 144 50 84,7 50 74,6 108 75,0 2,3 2,0 1,9 8 13,6 5 7,5 8 5,6 

StS Niendorf 94 n.v. n.v. 73 77,7 n.v. n.v. n.v. n.v. 1,8 n.v. n.v. 6 6,4 n.v. n.v. n.v. n.v. 
StS Poppenbüttel 237 n.v. n.v. 183 77,2 n.v. n.v. n.v. n.v. 2,3 n.v. n.v. 32 13,5 n.v. n.v. n.v. n.v. 
StS Richard-Linde-
Weg 20 n.v. n.v. 10 50,0 n.v. n.v. n.v. n.v. 1,8 n.v. n.v. 1 5,0 n.v. n.v. n.v. n.v. 

StS Stellingen 87 152 118 76 87,4 130 85,5 101 85,6 2,6 2,7 2,3 17 19,5 35 23,0 16 13,6 
StS Walddörfer 151 244 170 122 80,8 192 78,7 126 74,1 2,0 1,7 1,9 13 8,6 8 3,3 10 5,9 
StS Winterhude 80 n.v. n.v. 66 82,5 n.v. n.v. n.v. n.v. 2,4 n.v. n.v. 12 15,0 n.v. n.v. n.v. n.v. 
Walddörfer-
Gymnasium 188 174 192 138 73,4 128 73,6 126 65,6 1,8 1,6 2,0 12 6,4 9 5,2 19 9,9 

Wilhelm-
Gymnasium 96 112 74 74 77,1 66 58,9 57 77,0 1,8 1,9 1,9 7 7,3 5 4,5 5 6,8 

                   
1Name der Schule im Schuljahr 2012/13               
2nicht vorhanden (noch keine Abiturabschlussklassen)               
Quelle: Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ)             
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Anlage 9 

Korrekturverfahren in den Ländern bei zentral gestellten Abiturprüfungsaufgaben 

- Übersicht des Sekretariats der Kultusministerkonferenz - 
(Stand: 10.09.2009) 

 

Land Zentral-
abitur 

Anony-
me Ab-
gabe? 

Erstkor-
rektur Zweitkorrektur 

Letzte Änderung  
bzw. Planung einer 
Änderung  

BW ja ja durch den 
Fachlehrer 

erfolgt anonym an 
einer anderen Schule, 
die vom Regierungs-
präsidium bestimmt 
wird 

Korrekturverfahren 
seit jeher eingeführt; 
keine Änderungen 
geplant 

BY ja nein durch 
Fachleh-
rer/in 

durch andere/n Leh-
rer/in derselben Schu-
le 

keine Änderung in 
den letzten Jahren 
und keine geplant 

BE 
 

ja 
(seit 
2007 in 
De, Ma, 
FS) 

nein durch 
Fachleh-
rer/in 
 
 

durch Fachlehrkraft 
einer Schule,  
deren Leiter/in den 
Prüfungsvorsitz hat: 
das kann die eigene 
oder eine andere sein 

Korrekturverfahren 
bereits vor der Ein-
führung des Zentral-
abiturs gängige Pra-
xis (seit sog. Ober-
stufenreform in den 
70er Jahren) 

BB 
 
 

ja 
(seit 
2005 in 
10 Fä-
chern) 

nein  i.d.R. durch 
unterrich-
tende 
Lehrkraft  
 
 

Zweitkorrektor/in 
durch Prüfungsvorsit-
zende/n bestimmt; 
Zweitkorrektor/in kann 
von derselben oder 
einer anderen Schule 
sein; 
Zweitkorrektor/in gibt 
einen Bewertungsvor-
schlag ohne Kenntnis 
der Bewertung durch 
Erstkorrektor/in; Fest-
legung der Bewertung 
erfolgt durch Prü-
fungsvorsitzende/n 

Korrekturverfahren 
zuletzt 2008 geän-
dert (gültig ab 
01.08.2009) 
 
Derzeit keine Ände-
rungen geplant.  

HB 
 
 

ja 
(seit 
2007) 

nein 
 

durch 
Fachleh-
rer/in 

Der oder die Vorsit-
zende der Prüfungs-
kommission beruft 
einen Korreferenten 
für die Zweitkorrektur. 
Für bestimmte Fächer 
legt der Senator für 
Bildung jährlich fest, 
dass der Korreferent 
aus einer anderen 
(ebenfalls festgeleg-
ten) Schule stammen 
muss. 

Dieses Korrekturver-
fahren ist seit langer 
Zeit etabliert und soll 
absehbar auch nicht 
geändert werden. 

HH 
 

ja 
(seit 
2005) 

ja durch 
Fachleh-
rer/in 

durch andere/n Leh-
rer/in einer anderen  
Schule 

Korrekturverfahren 
zuletzt für die Abi-
turprüfung 2005 
geändert 
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Land Zentral-
abitur 

Anony-
me Ab-
gabe? 

Erstkor-
rektur Zweitkorrektur 

Letzte Änderung  
bzw. Planung einer 
Änderung  

HE 
 

ja 
(seit 
2007) 

nein 
 

durch 
Fachlehr-
kraft  
 

durch andere Lehr-
kraft i.d.R. derselben 
Schule; 
In jedem Jahr werden 
in zwei bis drei zentral 
festgelegten Fächern 
die Zweitkorrekturen 
durch Lehrkräfte einer 
anderen Schule im 
Schulamtsbereich 
durchgeführt.  

2003 wurde die  
externe Zweitkorrek-
tur in ausgewählten 
Fächern eingeführt. 
Derzeit sind keine 
Änderungen  
geplant. 

MV 
 

ja nein 
 

durch ers-
ten Korrek-
tor des 
Fachprü-
fungsaus-
schuss  
(bestehend 
aus erstem 
Korrektor 
und zwei-
tem Kor-
rektor) 

durch zweiten Korrek-
tor des Fachprü-
fungsausschuss;  
untere Schulbehörde 
kann hierfür auch 
Lehrkraft einer ande-
ren Schule berufen  

Unter Berücksichti-
gung des Verfah-
rens als Zentralabi-
tur, haben sich  
Regelungen des 
Korrekturverfahrens 
bewährt; Änderun-
gen sind nicht  
geplant. 

NI 
 

ja 
(seit 
2006) 

nein durch Re-
ferentin/en 
mit Angabe 
von Vorzü-
gen und 
Mängeln 
der Arbeit 
einschl. 
Punktan-
gaben 

1) durch Korreferen-
tin/en; schließt sich 
entweder der Bewer-
tung an oder fertigt 
eigene an 
2) Überprüfung 
durch Fachprüfungs-
leiter/-in 
3) Überprüfung 
durch Prüfungsvorsit-
zende/n 

Es ist beabsichtigt, 
ab Abitur 2012 
schulinterne Korrek-
turverfahren in Rich-
tung eines Verfah-
rens zu ändern, bei 
dem Zweit- und ggf. 
Drittkorrektur außer-
schulisch erfolgt 

NW 
 

ja  
(seit 
2007) 

nein durch 
Fachlehr-
kraft 

Zweitkorrektur erfolgt 
in Fächern/Kursarten 
mit externer Korrektur 
(jährlich wechselnd) 
durch Fachlehrkraft 
einer anderen Schule; 
in den übrigen Fä-
chern durch Fachlehr-
kraft derselben Schu-
le. 
Notwendige Drittkor-
rekturen erfolgen 
durch Fachberater der 
oberen Schulauf-
sichtsbehörden. 

Externe Zweitkorrek-
tur in jährlich wech-
selnden Fächern/ 
Kursarten wurde 
1999 eingeführt. Mit 
dem Übergang zu 
zentralen Abiturprü-
fungen im Jahr 2007 
wurde die Zahl der 
Fächer mit externer 
Korrektur deutlich 
ausgeweitet sowie 
die Kontaktaufnah-
me zwischen Erst- 
und Zweitkorrektor 
untersagt.  
Änderungen sind 
derzeit nicht geplant. 

RP 
 

nein nein  durch 
Lehrkraft, 
die den 
Kurs unter-
richtet hat  

durch eine Fachlehr-
kraft derselben Schule  

keine Änderungen 
geplant 
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Land Zentral-
abitur 

Anony-
me Ab-
gabe? 

Erstkor-
rektur Zweitkorrektur 

Letzte Änderung  
bzw. Planung einer 
Änderung  

SL 
 

ja Erstkor-
rektur 
nicht 
ano-
nym; 
Zweit-
korrek-
tur ano-
nym  
 

durch 
Fachleh-
rer/in 
 

durch Lehrkraft der-
selben Schule  
 

Korrekturverfahren 
wird in dieser Form 
seit mehreren Jahr-
zehnten durchge-
führt. Eine Änderung 
ist nicht geplant. 

SN 
 

ja ja 
 

durch 
Fachleh-
rer/in 
 

durch andere/n Leh-
rer/in einer anderen  
Schule, wobei die 
Zuordnung der Schu-
len anonym über die 
Sächsische Bildungs-
agentur erfolgt, so 
dass es keinen Kon-
takt zwischen Erst- 
und Zweitkorrektor 
gibt  

Korrekturverfahren 
besteht seit 1994 
und eine Änderung 
ist nicht geplant 

ST 
 

ja nein  
 

i.d.R. durch 
unterrich-
tende 
Fachlehr-
kraft 
 

durch andere Lehr-
kraft der Schule oder 
vom Landesverwal-
tungsamt bestellte 
Lehrkraft einer ande-
ren Schule 

Hat in Grundaussa-
ge seit 1993  
Bestand und Ände-
rungen sind derzeit 
nicht geplant.  

SH 
 

ja 
(seit 
2008) 

nein 
 

durch 
Fachleh-
rer/in  

durch andere/n Leh-
rer/in derselben Schu-
le  

keine Änderungen 
geplant 

TH 
 

ja nein 
 
 

durch  
unterrich-
tende 
Fachlehr-
kraft 

durch andere Fach-
lehrkraft , die vom 
Vorsitzenden der Prü-
fungskommission 
bestimmt wird  

Derzeit keine Ände-
rungen geplant. 
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Schule 

Im Prüfungsausschuss ist 
eine Person, die nicht dem 
Personalkörper angehört.                  

Anzahl der Fälle 

Entscheidung des Ausschusses ist 
fehlerhaft. Die/der Prüfungsvorsitzen-
de holt Entscheidung des Prüfungs-
beauftragten ein. Anzahl der Fälle 

Wie oft nutzen Prüfungsbeauf-
tragte ihr Recht um Einsicht in 
die schriftlichen Prüfungen? 

Anzahl der Fälle 
Abendgymnasium St. Georg 0 0 0 
Abendgymnasium Vor dem Holstentor* - - - 
Albert-Schweitzer-Gymnasium 0 0 0 
Albrecht-Thaer-Gymnasium 0 0 1 
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 0 0 20 
Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 0 0 0 
Charlotte-Paulsen-Gymnasium 4 0 0 
Christianeum 0 1 9 
Emilie-Wüstenfeld-Gymnasuim 0 0 0 
Erich-Kästner-Schule 0 0 3 
Friedrich-Ebert-Gymnasium 1 0 0 
Fritz-Schumacher-Schule 0 0 0 
Gelehrtenschule des Johanneums 1 0 0 
Goethe-Gymnasium 0 0 0 
Goethe-Schule-Harburg 0 0 0 
Gretel-Bergmann-Schule 8 0 0 
Gymnasium Allee 0 0 0 
Gymnasium Allermöhe 0 0 0 
Gymnasium Alstertal 4 0 0 
Gymnasium Altona 0 0 0 
Gymnasium Blankenese 5 0 0 
Gymnasium Bondenwald 0 0 0 
Gymnasium Bornbrook 14 0 0 
Gymnasium Buckhorn 0 0 0 
Gymnasium Corveystraße 0 0 0 
Gymnasium Dörpsweg 0 0 2 
Gymnasium Eppendorf 3 0 10 
Gymnasium Farmsen 0 0 0 
Gymnasium Finkenwerder 0 0 0 
Gymnasium Grootmoor 0 0 0 
Gymnasium Hamm 0 0 1 
Gymnasium Heidberg 0 0 0 
Gymnasium Hochrad 0 0 2 
Gymnasium Hummelsbüttel 0 0 0 

A
nlage 10 
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Schule 

Im Prüfungsausschuss ist 
eine Person, die nicht dem 
Personalkörper angehört.                  

Anzahl der Fälle 

Entscheidung des Ausschusses ist 
fehlerhaft. Die/der Prüfungsvorsitzen-
de holt Entscheidung des Prüfungs-
beauftragten ein. Anzahl der Fälle 

Wie oft nutzen Prüfungsbeauf-
tragte ihr Recht um Einsicht in 
die schriftlichen Prüfungen? 

Anzahl der Fälle 
Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer 0 0 0 
Gymnasium Klosterschule 10 0 3 
Gymnasium Lerchenfeld 3 0 0 
Gymnasium Lohbrügge 0 0 0 
Gymnasium Marienthal 0 0 0 
Gymnasium Meiendorf 4 0 9 
Gymnasium Oberalster 0 0 1 
Gymnasium Ohlstedt 0 0 0 
Gymnasium Ohmoor 11 0 0 
Gymnasium Oldenfelde 0 0 0 
Gymnasium Osterbek 0 0 5 
Gymnasium Othmarschen 0 0 0 
Gymnasium Rahlstedt 0 0 1 
Gymnasium Rissen  0 0 2 
Gymnasium Süderelbe 0 0 0 
Gyula Trebitsch Schule Tonndorf 5 0 20 
Hansa-Gymnasium Bergedorf 0 0 0 
Hansa-Kolleg 0 0 0 
Heilwig-Gymnasium  0 0 0 
Heinrich-Heine-Gymnasium 0 0 0 
Heinrich-Hertz-Schule 0 0 0 
Heisenberg-Gymnasium 3 0 12 
Helene-Lange-Gymnasium 0 0 0 
Helmut-Schmidt-Gymnasium  0 0 0 
Ida Ehre Schule 0 0 0 
Immanuel-Kant-Gymnasium 10 0 0 
Irena-Sendler-Schule 0 0 0 
Johannes-Brahms-Gymnasium 0 0 2 
Julius-Leber-Schule 0 0 0 
Kurt-Körber-Gymnasium 0 0 0 
Kurt-Tucholsky-Schule 1 0 0 
Lessing-Stadtteilschule 0 0 0 
Lise-Meitner-Gymnasium 3 0 5 
Luisen-Gymnasium Bergedorf 0 0 0 
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Schule 

Im Prüfungsausschuss ist 
eine Person, die nicht dem 
Personalkörper angehört.                  

Anzahl der Fälle 

Entscheidung des Ausschusses ist 
fehlerhaft. Die/der Prüfungsvorsitzen-
de holt Entscheidung des Prüfungs-
beauftragten ein. Anzahl der Fälle 

Wie oft nutzen Prüfungsbeauf-
tragte ihr Recht um Einsicht in 
die schriftlichen Prüfungen? 

Anzahl der Fälle 
Margaretha-Rothe-Gymnasium 0 0 0 
Marion-Döhnhoff-Gymnasium 0 0 0 
Matthias-Claudius-Gymnasium 3 0 0 
Max-Brauer-Schule 1 0 22 
Nelson-Mandela-Schule im Stadtteil Kirchdorf 3 0 3 
Otto-Hahn-Schule  0 0 0 
Stadtteilschule Alter Teichweg 1 0 12 
Stadtteilschule am Hafen 0 0 0 
Stadtteilschule Am Heidberg 0 0 0 
Stadtteilschule Bahrenfeld 2 0 0 
Stadtteilschule Barmbek 0 0 0 
Stadtteilschule Bergedorf 0 0 2 
Stadtteilschule Bergstedt 0 0 30 
Stadtteilschule Blankenese 12 0 6 
Stadtteilschule Bramfeld 0 0 1 
Stadtteilschule Eidelstedt 0 0 4 
Stadtteilschule Finkenwerder 0 0 0 
Stadtteilschule Fischbek/Falkenberg 0 0 0 
Stadtteilschule Hamburg-Mitte 0 0 0 
Stadtteilschule Helmuth Hübener 3 0 0 
Stadtteilschule Horn 0 0 10 
Stadtteilschule Lohbrügge 8 0 0 
Stadtteilschule Mümmelmannsberg 0 0 8 
Stadtteilschule Niendorf 0 0 6 
Stadtteilschule Öjendorf 0 0 0 
Stadtteilschule Poppenbüttel 0 0 6 
Stadtteilschule Richard-Linde-Weg 0 0 0 
Stadtteilschule Stellingen 0 0 22 
Stadtteilschule Süderelbe 0 0 0 
Stadtteilschule-Walddörfer 0 1 24 
Stadtteilschule Winterhude 0 0 0 
Walddörfer-Gymnasium 11 0 0 
Wilhelm-Gymnasium 0 0 13 
* Die Prüfungen der Abiturrichtlinie 2012 finden am Abendgymnasium Vor dem Holstentor erstmalig im Dezember 2013 statt.  
Quelle: Schulabfrage (Stand: 04.12.2013)       
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Zur Abiturprüfung angetretene und durchgefallene Schülerinnen und Schüler des Schuljahres 2012/13 1) 
     

Schulform  Rechtsstatus Schülerinnen und Schüler, die 
zur Prüfung angetreten sind 

 davon haben die Prü-
fung nicht bestanden 
Anzahl Anteil 

Stadtteilschule staatlich 2.537 96 3,8% 
nicht staatlich 210 4 1,9% 

Stadtteilschule gesamt 2.747 100 3,6% 
Doppeltqualifizierender Bildungsgang staatlich 30 2 6,7% 
Gymnasium staatlich 4.887 122 2,5% 

nicht staatlich 388 12 3,1% 
Gymnasium gesamt 5.275 134 2,5% 

Berufliches Gymnasium staatlich 674 41 6,1% 
Abendgymnasium staatlich 67 3 4,5% 

nicht staatlich 30 1 3,3% 
Abendgymnasium gesamt 97 4 4,1% 

Hansa-Kolleg staatlich 50 0 0,0% 
insgesamt 8.873 281 3,2% 

Quelle: Abiturerhebung 2013       
1) ohne Jenisch-Gymnasium, Rudolf-Steiner-Schule Wandsbek, Bugenhagen-Schule (STS), August-Hermann-Francke-Schule, 
Abendschule Vor dem Holstentor und Studienkolleg 
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Bestandene Abiturprüfungen des Schuljahres 2012/13 nach Durchschnittsnote und Anzahl Schülerinnen und Schülern 1) 
                                  

Schulform Rechts-
status Schulname Durchschnittsnote 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 
Stadtteil-
schule 

staatlich Erich Kästner Schule 1  1  1   2 3 4 2 1 3 4 2 8 4 6 10 11 6 8 7 10 2 1      
Fritz-Schumacher-
Schule 1     1 1   2 1 2   3 6 4 6 5 4 8 5 5 8 6 4 1 2 3   1         
Gyula Trebitsch 
Schule Tonndorf                     2 1 1 1 2 3 1   4 1   2 4 2   3           
Ida Ehre Schule 1 1 2 1   2 2 3 4 4 3 1 7 5 3 6 5 9 10 6 2 4 6 1 3             
Irena-Sendler-Schule 2     1 1 2 3   2 1 1 5 4 5 5 5 6 12 10 6 2 5 4 3 7 1           
Julius-Leber-Schule   2 2 1   1 3   4 7 6 7 8 7 7 7 7 11 11 8 11 8 8 5 1 2 1         
Kurt-Tucholsky-
Schule             1   2     3 1 6 3 3 3 2 5 5 2 7 5 9 2 4 2 1       
Max-Brauer-Schule 1     2 1 3 2 1 1 1   5   2 2 3 4 3 3 2 1 2 7   1             
Nelson-Mandela-
Schule im Stadtteil 
Kirchdorf   1     1 1   2   1 4 2 3 8 4 4 4 6 6 5 10 4 5 5   1   1       
Otto-Hahn-Schule   1     1 1 1 2 2 3 5 5 3 4 7 7 10 6 9 13 17 9 14 7 10 5 6         
Stadtteilschule Am 
Heidberg             1               2     2 2 3 3 2 2 1 2             
Stadtteilschule Bah-
renfeld                 1 2 1 1     2 1     1 6 2 2 3 2 1 2           
Stadtteilschule Barm-
bek 1           1 1 3 4 1 3 3 4 1 4 3 4 5 9 12 6 5 9 5 4           
Stadtteilschule 
Bergstedt 1     1   2   1 2 4 2 2 3 4 1 3 4 5 2 8 5 3 6 2 1 5           
Stadtteilschule Blan-
kenese   1 1 3     5 3 2 5 9 12 5 8 9 13 12 8 6 5 9 1 7 2 2 3           
Stadtteilschule  
Eidelstedt             1 3 2 2 2 2   2 2 3 4 5 3 3 4 4 2 1 2 1 3         
Stadtteilschule Horn     1 1 2   3 2 4 6 4 3 3 4 3 6 3 3 4 6 4 6 1 5 1 2 2         
Stadtteilschule Loh-
brügge           1           1 3 1 3 4 5   2 4   3 5 3 1 1 1 2       
Stadtteilschule 
Mümmelmannsberg                 2 2 1   2 1   5 3 3 5 1 2 5 1 1 1 2           
Stadtteilschule Nien-
dorf       1         2 1   2 4 1 2 5 4 2 3 5 5 5 3 3 3 2           
Stadtteilschule 
Öjendorf                   1   1         1   1       2   2 1           
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Schulform Rechts-

status Schulname Durchschnittsnote 
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 

noch 
Stadtteil-
schule 

noch 
staatlich 

Stadtteilschule Pop-
penbüttel     1           1 2 2 1 1 3 6 1 6 2 3 2 6 4 2 1 2 2 2         
Stadtteilschule  
Richard-Linde-Weg                         1     1   2 1 1 1 3   2               
Stadtteilschule  
Süderelbe       1     1 1 1     1 1   2 3 2 4 3 4 2 1 2 1 1             
Stadtteilschule Win-
terhude       1 1 2 1 1 1 3 1 4 2 1 1 3 3 5 3 5 1 3 1 3 1 1           
Stadtteilschule Hel-
muth Hübener               2 1 2 2   2   3 2 7 2 6 4 2 1 3   1 1           
Stadtteilschule Alter 
Teichweg 1   1 1 1   2 2 3 2 3 1 1 2 4 1 8 6 3 3 4 3 3   5 1 1         
Stadtteilschule Ber-
gedorf 1 2 2   1 2 2 3 2 1 6 4 5 7 4 7 11 13 5 5 7 3 1 2 5 1           
Heinrich-Hertz-
Schule     1     1 2       1 1 1 2   2 3 4 2 4 2 2 4   1 1           
Goethe-Schule-
Harburg 1 1 2 4 5 4 2 7 5 4 5 7 9 8 5 7 7 11 5 9 9 9 11 3 2 4 2         
Stadtteilschule Fin-
kenwerder     1               1 1   1 1 2 1 2 3 3 3 1 1 2 2 4 4 1       
Gretel-Bergmann-
Schule   1   1       1     3 1 1 3 2 4 2 7 1 4   1 6 3               
Stadtteilschule Wald-
dörfer 1 1 1 1 2 1 3 2 6 6 5 3 6 6 5 5 3 8 8 8 3 8 4 4 4 2 1         
Stadtteilschule Stel-
lingen 1 1   1   2 1 1 2 1 1 2 4 1 8 4 6 5 3 5 1 5 4 2 1   1 1 1     
Stadtteilschule Ham-
burg-Mitte                 1 2 1 3 2 2 3 2 6 1 2 6 6 5 3 5 5 1 1 2       
Lessing-
Stadtteilschule           1       1   4 1 2 1 1 4 3 3 3 8 8 8 4 5 6 1 1       
Stadtteilschule Am 
Hafen           1     1 1   1 1 1 1 4 2 1       2 1                 
Stadtteilschule Fisch-
bek/Falkenberg     1     2 1   2 3 1 2 1 1 2 1 6 8 3 3 3 3 3 1 1 2 1         
Stadtteilschule Bram-
felder Dorfplatz/ 
Hegholt                     1 1           1 2   1   2 1   1 1         
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Schulform Rechts-
status Schulname Durchschnittsnote 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 
noch 
Stadtteil-
schule 

nicht 
staatlich 

Katholische Stadtteil-
schuloberstufe Nord-
Ost an der Sankt-
Ansgar-Schule                 1 1       1 1   1 3     3 3 1   1 2           
Katholische Stadtteil-
schuloberstufe Süd 
am Niels-Stensen-
Gymnasium               1 1 2 1   1 1 1 3 1 3   4 2 1 3 3 1   1         
Rudolf-Steiner-
Schule Bergstedt 1         1 2 3   2 2 1 1   2 3 2 1 1 1   1   1               
Rudolf-Steiner-
Schule Harburg 1   2   3   1 2   1 2 3 4   2 1 2 2                           
Rudolf-Steiner-
Schule Nienstedten       1   1 2 1 1 2 2   2 5 1 3   2 1 4 2 1   1   1 1         
Sophie-Barat-Schule                       1 1 1   2 1     2   2 2   1   2         
Private Stadtteilschu-
le Brecht 1           1 1     1   1 3   1     2 1 2 1   1   1           
Rudolf-Steiner-
Schule Altona       1   2 1 1     1 1     2 2 1 3 1 1   2 1 1               
Rudolf-Steiner-
Schule Bergedorf 1         2 1 2     1 1 1 1 5 1 2 1   1                       

Doppelt-
qualifizie-
render 
Bildungs-
gang staatlich 

Stadtteilschule Ber-
gedorf           1 2   2   3   1 1     1   2 6 4 1 2 1 1             

Gymna-
sium 

staatlich Albert-Schweitzer-
Gymnasium 3 1 2   5 5 4 5 6 6 2 6 4 6 4 6 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1           
Albrecht-Thaer-
Gymnasium     2   3 5 3 3 2 1 1 2 5 3 4 3 1 4 2 1 1 2 3 2 1 1 1         
Alexander-von-Hum-
boldt-Gymnasium   1   3 2 1 3 4 3 3 7 5 4 4 1 2 5 3 2 3 5 3 1 2 1             
Carl-von-Ossietzky-
Gymnasium 2 1 2 1 2 3 6 7 6 7 7 10 16 8 12 11 11 3 9 7 4 5 2 2   2 1         
Charlotte-Paulsen-
Gymnasium 1   3 4 4 3 7 5 4 2 5 6 7 3 3 4 4 5 4 1 1 1   1 1 4           
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Schulform Rechts-

status Schulname Durchschnittsnote 
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 

noch 
Gymna-
sium 

noch 
staatlich 

Emilie-Wüstenfeld-
Gymnasium 2 1   4 1 5 2 3 6 9 3 5 11 3 6 6 4 5 4 9 5   1 6 2 2 1         
Friedrich-Ebert-
Gymnasium   2 2   3 1 2 1 10 2 3 2 4 2 4 2 4 4 2 6 1 3 3   3   1         
Gelehrtenschule des 
Johanneums 1 6 4 5 1 3 2 4 2 1 3 4 2 3 9 1 4 3 4 2 2 1 1   1   1 1       
Goethe-Gymnasium   2 2 1   1 3 2 2 2 1 4 4 6 3 7 3 5 4 4 3 2 3 3 2     1       
Gymnasium Allee     1 2 4 1 1 1 1 4 6 4 2 5 2 9 6 10 2 5 2 3 2 1 1             
Gymnasium 
Allermöhe     2 1 3 1 4   4 4 2 3 5 5 5 4 5 6 5 6 3 7 1 1 2             
Gymnasium Alstertal 1   1 1 3 1 1 2 2 2 5 4 1 2 3 5 1 1 3 2 2 2 4 5 2   3 1       
Gymnasium Altona 3 2 1 2 3 1 2 2   4 4 4 1 4   4 10 4 5 6 3 4 3 1 1 2           
Gymnasium Blanke-
nese   1 2 2   1   2 5 2 1 8 6 5 4 5 3 4 6 3 2 4 2 2     1         
Gymnasium 
Bondenwald 4 1 4 3 5 3 6 1 1 7 3 5 6 6 6 4 5 3 6 5 6 1 3 2 3 2           
Gymnasium Born-
brook   1     1 3 4 4 7 7 5 5 10 10 8 5 4 5 6 6 3 5 1 1 1 1           
Gymnasium 
Buckhorn 4 2   1 4 5 9 6 7 10 4 10 6 8 6 4 3 6 6 7   1 3 3 3 1 1         
Gymnasium 
Corveystraße 3 1     3 1 3 1 5 6 1 2   4 4 3 3 6 8 1 2 4 2 5 1 2           
Gymnasium 
Dörpsweg 1   1 3 1 2 2 3 3 1 1 8 3 2 4 2 3 3 3 4   3 4 1 5 1           
Gymnasium Eppen-
dorf 3 2 1 5 1 2 2 5 3 4 2 3   5 3 5 2 7 4 7 6 2 4 3 3   1         
Gymnasium Farmsen   2   2 4 2 1 2 1 3 1 4 4 4 4 4 2 6 6 1 2 5 3 3 4 2   1       
Gymnasium Finken-
werder 1   1     1     2 2 3 1 4 4 7   1 1 2 4 3 1 2 1   1           
Gymnasium 
Grootmoor 3 3 5 6 3 2 11 6 8 10 2 7 7 6 5 5 9 7 3 7 2 3 1 7 6             
Gymnasium Hamm 1   2 1 1 1 1   1 1 4 3 3 2 1 4 7 3 5 7 4 4 4 1 5 2 2 2       
Gymnasium Heidberg   1   3 1 3 4 3 3 3 5 8 7 2 4 6 4 4 2 3 5 4 2 4 4 2 1 1       
Gymnasium Hochrad   1 3 3 9 2 4 3 4 3 2 5 2 6 4 6 3 3 6 4 3 3   2 1 1 3 1 1     
Gymnasium Kaiser-
Friedrich-Ufer 1   3 1 3 1 1 1 6 5 3 3 3   2 3 4 3 3 7 2 5 8 3 1 1           
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Schulform Rechts-
status Schulname Durchschnittsnote 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 

noch 
Gymna-
sium 

noch 
staatlich 

Gymnasium Kloster-
schule 2 2   3 3 5 2 6 4 1 7 3 3 10 4 5 2 2 5 3 5 3 3 5 3 4 2         
Gymnasium Marien-
thal 1   1   1 1   3   5 1 2 5 5 3 3 5 7 3 3 1 5 3 2 1   1 2       
Gymnasium 
Meiendorf       3 2 1   2   4 4 1 2 2 1 5 2 5 4 1   1 1 1   2           
Gymnasium Oberals-
ter 4 1 1 4 2 3 6 2 4 3 5 5 7 6 6 4 3 2 1   2 3 3     1 2         
Gymnasium Ohlstedt 2   1 1 6 2 1 3 6 2 4 2 3 7 4 3 8 5 5 4 5   3 2   2           
Gymnasium Ohmoor   1 4 1   4 4 2 6 1 2 6 3 5 5 4 2 3 1   6 6 3   5 2 1         
Gymnasium 
Oldenfelde 1   3 2 3 2 1 4 6 2 3 3 2 8 4 5 2 1 7 5   2 3   1             
Gymnasium Osterbek   2   1 2 3 1 4 3 3 2 1 3 3 1 1 3 3 6 2 3 4   1   1           
Gymnasium Othmar-
schen 1 1 2 3 4 5 4 1 6 5 4 5 8 3 5 5 7 5 4 4 2   2 1   1 1 1       
Gymnasium 
Rahlstedt 1     3 2 1   4 3 2 3 5 7 1 7 6 6 5 7 4 2 3 7 2 1 1           
Gymnasium Rissen 1 1 1   3 1 1   1 3 1 5 3 3   2 6 2 4 4 2 3 1 2 1             
Gymnasium Süderel-
be 1     2 2 5 2 3 3 5 8 5 5 8 6 6 6 5 8 8 10   3 4 1 2           
Gyula Trebitsch 
Schule Tonndorf   2 1     1   1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2   1 2 2 2     3           
Hansa-Gymnasium 
Bergedorf 2 3 2 2 1 3 2 1 3 3 7 4 4 2 6   2 1 2 3 4 3 2 2 2 1           
Heilwig-Gymnasium 1 1   2 1 3 2 6 2 3 2 2 2 2 1 6 2 1 2 1 4 3   3 1 1 1         
Heinrich-Heine-
Gymnasium 2   1 1 2 1 1 4 4 1 3 4 3 4 2 3 6 2 5 3 5 4 1 4 3 2           
Heisenberg-
Gymnasium     1 2 1 4 3 3 3 1 4 3 3 2 1 4 6 7 5 3 1 1 3 3 3 2 2 1       
Helene-Lange-
Gymnasium 9 3 5 3 5 3 5 6 5 7 8 5 

1
3 5 6 4 5 6 1 4 2 3 1         1       

Helmut-Schmidt-
Gymnasium               1 3 1 1 1 2 3 1 5 1   2 4 2 2 2 1 2 2 1 1       
Immanuel-Kant-
Gymnasium 2 1 1   1 3 1 4 3 3 2 3 4 2 4 4 2 2   3 2 1 3 1 2   1         
Kurt-Körber-
Gymnasium         2 2     1 1 2 5 1 1 5 1   3 5 4 1 1 3 1 3 3 1         
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Schulform Rechts-

status Schulname Durchschnittsnote 
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 

noch 
Gymna-
sium 

noch 
staatlich 

Kurt-Tucholsky-
Schule                     1 1 1     1 1 1 2 1 1 1 2     1           
Lise-Meitner-
Gymnasium       1   1   1   1     4 2 2 2 4 2 4 1 3 3 1     1           
Luisen-Gymnasium 
Bergedorf 3     3 3 1 1 2 5 2 5 4 7 3 5 6 3 7 2 5 3 4 6 2   3 2   1     
Margaretha-Rothe-
Gymnasium 1   2   1 2 3 2 1 7 6 3 5 5 3 8   4 3 2                       
Marion Dönhoff 
Gymnasium 1   2 1   3 2 3 4 5 4 2 7 5 3 4 2 4 5 3 3   4 1               
Matthias-Claudius-
Gymnasium 2   1   1 2 3 2 4 1 4 4 

1
0 6 2 5 4 8 9 5 5 6 4 7 2 3 1         

staatlich Stadtteilschule Barm-
bek           1   2 1 1 1 3 1 3 2 2 1 3 1 1 6 3 4 3 4 2           
Walddörfer-
Gymnasium 4 1 1 1 1 9 3 4 7 3 4 5 4 9 7 3 4 7 6 4 1 2 1 4 5             
Wilhelm-Gymnasium 1 1 1   5 5 2     4 2 3 4   1 3 3 1 2 2 4 1 3 1               
Stadtteilschule Hel-
muth Hübener                   1     1 1 2 4 1       4 1   1 1             
Heinrich-Hertz-
Schule         1   1 2 1   3 3 8 4 2 3 3 7 2 2 5 5 5 1   1           
Stadtteilschule Ham-
burg-Mitte       1                   2 1 1 1   1 1 1 1 4 3 1 2           
Lessing-
Stadtteilschule                   1   1 1 4 3 1 1 1 1 2 3 1 4 4 1 2 1         
Christianeum 4 5 3 2 5 5 6 5 7 5 5 8 3 2 5 8 5 5 3 3 2 3 1 5 2 1 2 1       
Johannes-Brahms-
Gymnasium     1 1 2     2 1 6 4 4 1 3 8 2 3 3 2 5 9 5 3 2 2 4           
Gymnasium Loh-
brügge 1 3   5 5 7 5 4 7 2 9 6 

1
0 4 6 7 5 8 6 7 8 2 3 1 3 1   1       

Gymnasium Lerchen-
feld     1 3     3 1 3 3 2 3 3 2 1 3 2 7 2 4 4 3 2 1 3 1 1         
Gymnasium Hum-
melsbüttel   1   1 1 1 2 2 1 3 2 3   2 1 1 1 4   2 2 2 2 1 2 1           
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Schulform Rechts-

status Schulname Durchschnittsnote 
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 

noch 
Gymna-
sium 

nicht 
staatlich 

Niels-Stensen-
Gymnasium 2 1 2 1 2 2 6 2 2 1 4 1 3 2 3   2 4 2   1 1 1   1             
Privates Gymnasium 
Brecht 1 1 2 1 3 4 1 2 3 3 1   3 1 2 5 3 1 1       1 2 1             
Sankt-Ansgar-Schule 1   1 3 2 3 3 5 8 8 3 7 5 4 4 5 6 2 5 4 5 5 3 2 2 2 1         
Sophie-Barat-Schule 3 3 7 5 3 3 3 6 4 5 5 8 8 4 3 1 7 5 3 2 1 2 2 1 3             
Wichern-Schule 
(Gymnasium)   1   1   1 4 2 2 1 3 5 3 5 2 3 3 3 7 1 5 7 3 2 7 4 3 1       

Abend-
gymnasi-
um 

staatlich 
Abendschule  
St. Georg       2 2       2 2 2 1 3 5   1 2 4 9 5   6 5 5 3 4   1       

nicht 
staatlich 

Privates Abendgym-
nasium Brecht     1   2 1 3 1 1 3     1 2 1   2 1 3 2   1     2 1 1         

Hansa-
Kolleg staatlich Hansa-Kolleg 3 1       2 1 1     3 1 5 4 2 2 4 1 2 1 3 3 1 1 3 3 1 1     1 
Quelle: Abiturerhebung 2013                          
1) ohne Jenisch-Gymnasium, Rudolf-Steiner-Schule Wandsbek, Bugenhagen-Schule (STS), August-Hermann-Francke-Schule, Studienkolleg und Abendschule Vor dem Holstentor 
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